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Wegleitung zur Steuererklarung 2011

Gruezi, salve und allegra

Sehr geehrte Damen und Herren

Zusammen mit den Formularen oder der CD fir die Steuererklarung 2011 haben Sie diese Wegleitung er-
halten.

Sie erleichtern uns die Arbeit und ersparen lhnen oder Ihren Kunden Rickfragen, wenn Sie die Formulare
zuerst genau lesen und dann vollstandig ausfiillen. Statt Formulare konnen vielfach Unterlagen aus |h-
rer Buchhaltung mit demselben Informationsgehalt eingereicht werden, entsprechende Vermerke
finden Sie ebenfalls auf den Formularen. Mit dieser Wegleitung wollen wir lhnen erganzende Hinweise
geben wie die Steuererklarung richtig ausgefillt werden kann.

Neuerungen
Auf den 1. Januar 2011 sind verschiedene gesetzliche Bestimmungen neu in Kraft getreten.

Bei den juristischen Personen sind dies:

e Die Einfiihrung des Kapitaleinlageprinzips (Art. 21 und Art. 90 Abs. 2 lit. a StG), vgl. dazu auch das
Kreisschreiben Nr. 29 der EStV vom 9. Dezember 2010

o Die Ausdehnung des Ersatzbeschaffungstatbestandes (Art. 84 StG)

o Die Ausweitung des Beteiligungsabzuges flur Dividenden und Kapitalgewinne (Art. 88 und Art. 88a
StG)

e Die Einflihrung einer Mindeststeuer von Fr. 200.— fiir Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
(Art. 90 a StG). Die Mindessteuer wird erst ab dem fiinften Geschaftsjahr nach Griindung erhoben.

o Die Reduktion des Steuersatzes fur Passivgesellschaften nach Art. 87 Abs. 3 StG von 15 % auf neu
8.5 %.

Bei Personengesellschaften éndert sich

o Die Ausdehnung des Ersatzbeschaffungstatbestandes (Art. 33)

Die neuen Besteuerungs-Aufschubtatbesténde nach Art. 18b StG fur Selbstédndigerwerbende sowie die
neuen Mdoglichkeiten der Liquidationsgewinnbesteuerung nach Art. 40b StG bei definitiver Aufgabe der
selbstandigen Erwerbstatigkeit kdnnen auch fiir selbstédndig erwerbstatige Gesellschafter von Personenge-
sellschaften zur Anwendung kommen. Die Gesellschafter, welche diese neuen Entlastungen beanspruchen
mochten, missen dies in ihrer personlichen Steuererklarung und nicht im Fragebogen flr Personenge-
sellschaften geltend machen.

Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in dieser Wegleitung beziehen sich immer auf beide Ge-
schlechter. Wir halten uns an die Bezeichnungen aus dem Gesetzestext.

Ihre Anregungen, wie unsere Deklarationsgrundlagen verbessert werden kénnen, nehmen wir gerne ent-
gegen.

Freundliche Grusse
Kantonale Steuerverwaltung

Leiter Revisorat
Erich Buchmann

Unsere Adresse

Kantonale Steuerverwaltung Telefon 081 257 33 67
Revisorat E-Mail Revisorat@stv.gr.ch
Steinbruchstrasse 18 Homepage www.stv.gr.ch

7001 Chur


mailto:Revisorat@stv.gr.ch�
http://www.stv.gr.ch/�
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Allgemeines

Abkiirzungen
StG = Steuergesetz des Kantons Graubtinden
DBG = Bundesgesetz Uber die direkte Bundessteuer
OR = Schweizerisches Obligationenrecht
Deklaration

Die Steuerdeklaration hat auf den von der Steuerverwaltung versandten Formularen zu erfolgen. Werden
die einzureichenden Formulare mit einer Deklarationssoftware eines Drittanbieters gedruckt, so missen
diese den Richtlinien entsprechen, welche die Steuerverwaltung Herstellern von Deklarationssoftware ab-
gibt. Den Softwareherstellern wird Gberdies eine Genehmigung erteilt, wenn sie der Steuerverwaltung die
gedruckten Formulare zur Prifung einreichen und die Formulare den Richtlinien entsprechen. Steuererkla-
rungen erstellt bzw. gedruckt mit Deklarationssoftware, fur welche keine Genehmigung vorliegt, kdnnen,
sollten sie den Richtlinien nicht entsprechen, zuriickgewiesen werden.

Bemessung

Bei juristischen Personen stimmt die Steuerperiode mit dem Geschéftsjahr Uberein. Zu beachten ist die ge-
setzliche Vorschrift, dass in jedem Kalenderjahr, ausgenommen im Grindungsjahr, zwingend ein Ge-
schaftsabschluss mit Bilanz und Erfolgsrechnung erstellt werden muss (Art. 96 StG). Die Gewinnsteuer
wird nach dem in der Steuerperiode erzielten Reingewinn und die Kapitalsteuer nach dem Stand des Ei-
genkapitals am Ende des Geschéftsjahres bemessen.

Personengesellschaften sind nicht selbstandig steuerpflichtig. Die Beteiligung an einer Personengesell-
schaft gilt fur nattrliche Personen als selbstandige Erwerbstatigkeit. Bei nattrlichen Personen gilt das Ka-
lenderjahr als Steuerperiode. Fir das Einkommen aus Beteiligung an einer Personengesellschaft ist das
Einkommen des in der Steuerperiode abgeschlossenen Geschéaftsjahres massgebend. Das anteilige Ver-
mdgen bestimmt sich nach dem Reinvermdégen am Ende des in der Steuerperiode abgeschlossenen Ge-
schéftsjahres.

Einreichefrist

Auf der ersten Seite der Steuererklarung ist angegeben, bis wann die Steuererklarung einzureichen ist.
Kann die Frist nicht eingehalten werden, ist vor deren Ablauf ein Fristerstreckungsgesuch an die kantonale
Steuerverwaltung zu stellen. Bewilligungen von Fristerstreckungsgesuchen erfolgen stillschweigend,
wird ein Gesuch abgelehnt, erfolgt eine Mitteilung.

Deklarationssoftware

Ab Steuerperiode 2007 stellt die kantonale Steuerverwaltung den juristischen Personen, wie schon seit
2001 den naturlichen Personen, eine Deklarationssoftware zur Verfugung. Fur die Steuerdeklaration kon-
nen dann entweder die bisherigen Formulare oder die Deklarationssoftware der Steuerverwaltung verwen-
det werden. Mit Inrem Antrag auf Seite 1 der Steuererklarung bestimmen Sie, welche Deklarationsgrundla-
gen lhnen nachstes Jahr zugestellt werden.

Wenn Sie die Steuererklarung regelmassig durch Dritte (Treuhandbiro, Steuerberater, etc.) ausfillen las-
sen, die dafur eine Deklarationssoftware einsetzen, bendétigen diese weder |hre Formulare noch lhre CD.
Kreuzen Sie auf der Steuererklarung auf Seite 1 des Hauptformulares unter "Anderungsantrag fiir die Zu-
stellung der Formulare" die Option "Aufforderung zur Einreichung der Steuererkldarung" an und im fol-
genden Jahr wird Ihnen nur noch ein einseitiges Schreiben mit allen relevanten Daten zugestellt. Sie tragen
damit zu einem rationellen und sparsamen Verfahren bei. Gleichzeitig helfen Sie, Abfall zu vermeiden.
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Beilagen

Juristische Personen miissen der Steuererklarung die unterzeichnete Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrech-
nung und Anhang) der Bemessungsperiode beilegen (Art. 127 Abs. 2 StG, Art. 127 Abs. 2 DBG).

Ausgehend von den Mindestanforderungen des Aktienrechtes (Art. 663 f. OR) sind viele Unternehmungen
dazu Ubergegangen, der Steuererklarung lediglich eine stark zusammengefasste Bilanz und Erfolgsrech-
nung beizulegen. Diese ist jedoch fir die Steuerveranlagung nicht geeignet und fuhrt regelméassig zu Rick-
fragen. Wir bitten Sie deshalb, der Steuererklarung nicht nur die gemass Gesetz geforderte Jahresrech-
nung mit Vorjahresvergleich, sondern auch eine detaillierte, samtliche Konti umfassende Bilanz und
Erfolgsrechnung beizulegen.

Wir bitten Sie, die beigelegten Jahresabschliisse nur zu heften und nicht in Plastikeinbindungen einzurei-
chen. Damit helfen Sie uns Platz zu sparen und Abfall zu vermeiden.

Die ausgefiillten erganzenden Formulare sind ebenfalls einzureichen.

Fehlende Formulare

Fehlende Formulare kénnen bei der Kantonalen Steuerverwaltung, Abteilung Revisorat, Steinbruchstras-
se 18, 7001 Chur, Tel. 081 257 33 67 bezogen werden.

Steuerberechnung

Auf der Homepage der Steuerverwaltung www.stv.gr.ch steht ein interaktiver Steuerrechner fiir die Be-
rechnung der Gewinn- und Kapitalsteuer zur Verfligung. Es sind Steuerberechnungen auf dem Gewinn vor
oder nach Steuern moglich. Unter Downloads kann auch eine Excel-Version fir die Steuerberechnung her-
untergeladen werden. Uberdies steht eine aktuelle Tariftabelle zum Download bereit.

Bescheinigungspflicht

Die Steuererklarung ist vollstandig und wahrheitsgetreu auszufiillen. Sowohl das Steuergesetz des Kantons
Graubtinden (StG) als auch das Bundesgesetz Uber die direkte Bundessteuer (DBG) regeln in Art. 127 f.
und 173 StG sowie Art. 124 ff. und Art. 174 DBG die Bescheinigungspflicht und Straffolgen bei Widerhand-
lungen. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung der Bescheinigungspflicht mit Busse bis zu Fr. 1'000.—,
in schweren Fallen oder im Wiederholungsfalle bis zu Fr. 10'000.— bestraft wird.

Nichteinreichen
Ermessenstaxation

Steuerpflichtige, welche die Steuererklarung trotz Mahnung nicht einreichen, werden nach pflichtgemassem
Ermessen veranlagt (vgl. Art. 131 StG und Art. 130 Abs. 2 DBG). Veranlagungen nach pflichtgemassem
Ermessen kénnen nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit angefochten werden (Art. 137 Abs. 4 StG und
Art. 132 Abs. 3 DBG).

Weitere Informationen

Weitere Informationen insbesondere zu Praxisfestlegungen sind unter www.stv.gr.ch im Internet publiziert.
Auskunfte erteilen lhnen auch die Mitarbeitenden der Abteilung Revisorat der kantonalen Steuerverwal-
tung, Telefon 081 257 33 67, E-Mail Revisorat@stv.gr.ch.
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Hauptformular Kapitalgesellschaften und Genossenschaften (Formular 11a)

Reingewinn

1.

Reingewinn / -verlust

Anzugeben ist der Reingewinn bzw. Verlust des im Kalenderjahr 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres
gemass Saldo der Erfolgsrechnung. Als Steuerperiode gilt das Geschéaftsjahr. Besteuert wird das tatsach-
lich erzielte Ergebnis. Umfasst das Geschaftsjahr mehr oder weniger als 12 Monate, ist fir die Berechnung
des steuerbaren Reingewinnes keine Umrechnung vorzunehmen.

Holding- und Domizilgesellschaften im Sinne von Artikel 89 und Artikel 89 a des kantonalen Steuergeset-
zes deklarieren fir die Kantonssteuer ihren steuerbaren Reingewinn auf Formular 20 und tbertragen den
steuerbaren Reingewinn in Ziffer 11.2 bzw. 11.3 des Hauptformulares. Fir die direkte Bundessteuer ist
demgegenuiber der Erfolg gemass Saldo der Erfolgsrechnung in Ziffer 1 zu deklarieren.

Aufrechnungen

Abschreibungen und Riickstellungen

Fir die Bemessung der Abschreibungen und Ruckstellungen ist das entsprechende Merkblatt zu beachten,
welches Sie im Anhang zur vorliegenden Wegleitung finden.

Darin enthalten sind auch Angaben Uber:

e Sofortabschreibungen

e Uberabschreibungen

e Unterbewertung des Warenlagers

¢ Rickstellungen fiir Geschaftsguthaben, Garantiearbeiten und Grossreparaturen

e Ricklagen fur Forschungs- und Entwicklungskosten

Zuweisungen an die Reserven

Zu deklarieren sind alle Betrage, die zu Lasten der Erfolgsrechnung den offenen Reserven oder aus der Bi-
lanz nicht ersichtlichen Reservekonten (z. B. fiktiven Kreditoren, Reklamefonds, Rickstellungen fiir Eigen-
versicherungen oder flir zuklnftige Risiken, etc.) gutgeschrieben worden sind. Dazu gehéren auch die den
Reserven gutgeschriebenen Zinsen.

Zinsen auf verdecktem Eigenkapital

Zum steuerbaren Gewinn der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften gehéren auch die Schuldzinsen
jenes Teiles des Fremdkapitals, der zum Eigenkapital zu rechnen ist (vgl. Erlduterungen zu Ziffer 20).

Freiwillige Zuwendungen

Zum geschaftsmassig begriindeten Aufwand gehodren auch freiwillige Spenden an Institutionen, welche
steuerbefreit wurden, weil sie ausschliesslich gemeinnitzige oder 6ffentliche Zwecke verfolgen (Art. 78 lit.
a-d und lit. f). Die Steuerverwaltung hat auf Ihrer Homepage (www.stv.gr.ch) unter den Praxisfestlegungen
eine Liste publiziert, der Sie entnehmen kdénnen, welche Institutionen aus den genannten Griinden steuer-
befreit wurden. Spenden an Institutionen, bei welchen die Steuerbefreiung bejaht wurde, sind neu auch
beim Kanton wie beim Bund bis zu 20 % des steuerbaren Reingewinnes abzugsfahig. Im selben Masse
abzugsfahig sind Spenden an den Bund, die Kantone, Kreise, Gemeinden und deren Anstalten sowie an
die Landeskirchen und deren Kirchgemeinden.
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Geldwerte Leistungen

Als solche gelten Leistungen und Vorteile, die Beteiligten oder ihnen nahe stehenden Personen durch Zah-
lung, Uberweisung, Gutschrift, Verrechnung, Unterpreislieferung oder auf andere Weise gewahrt worden
sind. Wenn solche Leistungen auf Kosten des Geschéaftsergebnisses ausgerichtet worden sind, sei es,
dass sie einem Konto der Ertragsrechnung belastet, dass unversteuerte Reserven hiezu verwendet oder
dass fir gewahrte Vorteile kein angemessenes Entgelt verlangt worden ist, sind diese Leistungen zum
ausgewiesenen Reingewinn hinzuzurechnen. In Betracht kommen insbesondere:

e Dividenden, Zinsen auf dem Kapital, Auszahlungen auf Genussscheinen, Tantiemen, Naturaldividen-
den (Gutscheine);

o die Zuteilung von Gratisbeteiligungen (z. B. Gratisaktien, Gratispartizipationsscheinen mit Nennwert);
e die Nennwerterhohung aus Mitteln der Gesellschaft (Gratisnennwerterhéhung);
o die Einzahlung auf Beteiligungen (z. B. Aktien) aus Mitteln der Gesellschaft (Gratisliberierung);

e nicht geschaftsmassig begriindete Entschadigung (z. B. Salare, Mietzinsen, Darlehenszinsen, Provisi-
onen, Kommissionen, Lizenzentschadigungen, Spesenvergitungen, Pensionen, bezahlte Kaufpreise
und dergleichen, soweit sie das Ubersteigen, was unter gleichen Umstanden einem unbeteiligten Drit-
ten gewahrt worden ware);

e Zahlungen von privaten Auslagen der Gesellschafter oder Genossenschafter, z. B. fur private Auto-
und Liegenschaftskosten, Wohnungsmiete, Versicherungen, Léhne von privaten Angestellten usw.;

e unter dem wirklichen Wert erbrachte Leistungen an Gesellschafter oder nahestehende Personen, wel-
che unbeteiligten Dritten nicht oder nicht zu gleichen Bedingungen gewahrt worden waren, z. B. Ge-
wahrung von zinslosen, zu niedrig verzinslichen Darlehen oder von Darlehen, deren Riickzahlung dem
Schuldner schon zum Zeitpunkt der Gewahrung objektiv unmdglich ist oder auf deren Riickzahlung
verzichtet wird; unentgeltliche oder zu billige Uberlassung von Wohnungen zum Gebrauch oder von
Vermogenswerten aller Art zu Eigentum oder Nutzung, Schulderlass usw. Der wirkliche wirtschaftliche
Wert eines Gutes entspricht dem objektiven Wert (Verkehrs- oder Marktwert);

e Verrechnungssteuer auf geldwerten Leistungen, sofern diese Steuer der Erfolgsrechnung belastet wur-
de.

Verbuchung der Eingange aus Verrechnungssteuern und aus auslandischen Quellensteuern

o Verrechnungssteuer: Die zu Lasten der Gesellschaft oder Genossenschaft abgezogene Verrech-
nungssteuer kann bei der Eidg. Steuerverwaltung, Abteilung Riickerstattung, 3003 Bern, zurlickver-
langt werden, wo auch das erforderliche Antragsformular R 25 erhaltlich ist. Voraussetzung des Riick-
erstattungsanspruchs ist, dass die verrechnungssteuerbelasteten Einkinfte und die riickforderbaren
Verrechnungssteuerbetrdge ordnungsgemass als Ertrag verbucht werden; es geniigt nicht, wenn sie
nur in der Steuererklarung als Ertrag deklariert werden. Vgl. die von der genannten Verwaltung heraus-
gegebenen Merkblatter vom Mai 1970 Uber die Verbuchung der verrechnungssteuerbelasteten Einkunf-
te (Merkblatt S-02.104 fur doppelte Buchhaltung und Merkblatt S-02.105 fiur einfache Buchhaltung).

o Riickforderbare auslandische Quellensteuern: Diese Betrdge gehdren zum Ertrag der auslandi-
schen Kapitalanlagen und sind als Ertrag zu verbuchen. Aus praktischen Griinden wird es aber den
Gesellschaften und Genossenschaften freigestellt, sie im Jahre des Abzuges oder erst im Jahre der
Ruckerstattung der Ertragsrechnung gutzuschreiben.

e Pauschale Steueranrechnung fiir auslandische Quellensteuer auf Dividenden, Zinsen und Lizenz-
gebihren aus bestimmten Staaten (siehe Merkblatt DA-M und Formular DA-2, flir Lizenzgebihren
Formular DA-3, die bei der Kantonalen Steuerverwaltung, Kanzlei Abteilung Revisorat erhaltlich sind).
Fir die Betrage der pauschalen Steueranrechnung gilt hinsichtlich der Verbuchung das Gleiche wie fiir
die rickforderbaren auslandischen Quellensteuern, d.h. sie sind spatestens im Jahre des Eingangs als
Ertrag zu verbuchen.
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Gewinne aus der Verausserung von Gegenstinden des Anlagevermogens

Diese sind anzugeben, soweit sie nicht bereits im ausgewiesenen Reingewinn enthalten sind. Als Gewinn
gilt die Differenz zwischen dem Buchwert des verausserten Gegenstandes und dem Erlds, vermindert um
die bei friheren Veranlagungen nicht zum Abzug zugelassenen Abschreibungen.

Buchgewinne aus der Hoherbewertung von Sachen und Rechten

Wenn Vermogensgegenstande (Waren, Liegenschaften, Wertschriften, Patente usw.) in den Blchern auf-
gewertet worden sind, sind die dadurch entstandenen Buchgewinne (vermindert um die bei friheren Veran-
lagungen nicht zum Abzug zugelassenen Abschreibungen) anzugeben, soweit sie nicht bereits im ausge-
wiesenen Reingewinn enthalten sind.

4. Abziige

Als solche kommen in Betracht:

e im Reingewinn enthaltene Entnahmen aus bereits als Ertrag versteuerten Rickstellungen oder Reser-
ven;

¢ Nachholung friiher besteuerter Abschreibungen, soweit sie in den Biichern nicht aktiviert worden sind;

e im Reingewinn enthaltene Ertrage, die der Kantonssteuer nicht unterliegen (z. B. bei der Ausgabe von
Aktien erzielte Agiogewinne, Einzahlungen der Aktionare oder Genossenschafter auf das Gesell-
schafts- oder Genossenschaftskapital, von den Gesellschaftern oder Genossenschaftern geleistete
Beitrage a fonds perdu), sowie im Reingewinn enthaltene Entnahmen aus Reserven, die aus derartigen
steuerfreien Ertragen gebildet worden sind.

Werden derartige Abzlige geltend gemacht, sind sie auf einer Beilage zu begriinden.

6. Verlustverrechnung

Vom Reingewinn der Steuerperiode 2011 (Ziffer 5) kann die Summe der Verluste aus den sieben vergan-
genen Geschéaftsperioden abgezogen werden, sofern diese Verluste nicht bereits mit Gewinnen dieser Jah-
re verrechnet werden konnten (Art. 86 StG). Die Verlustverrechnung ist in Ziffer 26 dieses Formulars zu
dokumentieren.

8. Auf das Ausland entfallender Anteil

Gewinne, welche aufgrund einer internationalen Ausscheidung dem Ausland zuzuweisen sind (vgl. Formu-
lar 19 "Grundlagen fir die Steuerausscheidung"), sind hier zum Abzug zu bringen. Verluste im Ausland er-
héhen den steuerbaren Gewinn in der Schweiz.
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10.

11.

Auf andere Kantone entfallender Anteil

Gewinne, welche aufgrund einer interkantonalen Ausscheidung anderen Kantonen zuzuweisen sind (vgl.
Formular 19 "Grundlagen fiir die Steuerausscheidung"), kdbnnen hier zum Abzug gebracht werden. Inwie-
weit Verluste anderer Kantone dem Sitzkanton angelastet werden kénnen, bestimmt sich nach interkanto-
nalem Ausscheidungsrecht.

In Graubiinden steuerbarer Reingewinn / -verlust

Verfligt die juristische Person Uber ein steuergesetzliches Privileg (Holdinggesellschaft, Domizilgesellschaft
und Gemischte Gesellschaft), so ist der in Graublinden steuerbare Reingewinn bzw. -verlust aufgrund der
Deklaration im Spezialformular 20 auf die Ziffer 11.2 oder 11.3 zu Ubertragen. Wie die Steuerprivilegien aus
den Artikeln 89ff. des Steuergesetzes nach Bundner Praxis interpretiert werden, daruber finden Sie Anga-
ben in den entsprechenden Praxisfestlegungen. Alle ordentlich besteuerten juristischen Personen ermitteln
den in Graublnden steuerbaren Reingewinn oder Reinverlust aus der Differenz von steuerbarem Reinge-
winn (Ziffer 7) abziglich Auslandanteil (Ziffer 8) und jenem Anteil, der auf Gbrige Kantone entfallt (Ziffer 10).
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12.

Beteiligungsabzug

Zwei Tatbestande berechtigen zu einem Beteiligungsabzug auf dem Steuerbetrag.

Artikel 88 StG nennt die Voraussetzungen, nach welchen ein Beteiligungsabzug im Umfang der Nettoertra-
ge auf Beteiligungen im Verhaltnis zum steuerbaren Reingewinn geltend gemacht werden kann. Der An-
spruch auf Beteiligungsabzug fir Nettoertrdge aus Beteiligungen ist mittels Formular 16 ("Angaben Uber
Beteiligungen") geltend zu machen. Vergleiche dazu auch die separate Wegleitung zu diesem Formular.

Artikel 88a StG nennt die Voraussetzungen, nach welchen ein Beteiligungsabzug auch auf Kapitalgewin-
nen bei Verdusserung von Beteiligungen geltend gemacht werden kann. Dieser Anspruch ist mittels Formu-
lar 16.1 ("Kapitalgewinn aus Beteiligung") geltend zu machen. Das Formular enthalt Hinweise, wie der ab-
zugsberechtigte Gewinn ermittelt werden kann und wie die nicht ganz einfache Deklaration richtig zu ma-
chen ist. Wer das Formular 16.1 ausfullt, muss zwingend auch das Formular 16 ausflllen und einreichen.

In den Artikeln 69 und 70 DBG sind die entsprechenden Bestimmungen fiir die direkte Bundessteuer zu
finden.

In Ziffer 12 ist der auf drei Dezimalen gerundete Beteiligungsabzug aus Formular 16 zu Ubertragen.

Fehlen die Formulare, kdnnen diese bei der kantonalen Steuerverwaltung angefordert werden.

Kapital und Reserven

14.

15.

18.

Einbezahltes Gesellschafts- oder Genossenschaftskapital

Kapitalgesellschaften haben hier das am Stichtag (= Geschéaftsabschlussdatum) im Handelsregister einge-
tragene einbezahlte Aktien- oder Stammkapital zu deklarieren.

Genossenschaften haben das einbezahlte Anteilscheinkapital einzusetzen. Wenn sie keine Anteilscheine
ausgegeben haben, ist Ziffer 14 leer zu lassen.

Offene Reserven

Die Angaben zu den offenen Reserven beziehen sich auf die entsprechenden Bilanzpositionen in der Jah-
resrechnung nach Gewinnverwendung.

Neu sind unter Ziffer 15.5 die Reserven aus Kapitaleinlage zu deklarieren.

Genossenschaften, die kein Anteilscheinkapital besitzen und in ihrer Jahresrechnung keine Reserven aus-
weisen, sondern den Uberschuss der Aktiven (ber die Passiven als Reinvermégen bezeichnen, haben hier
das buchmassige Reinvermdgen einzusetzen, soweit es aus Einzahlungen der Genossenschafter oder aus
versteuertem Gewinn entstanden ist.

Als Gewinn versteuerte stille Reserven

Werden stille Reserven auf Aktivposten oder Positionen des Fremdkapitals steuerlich nicht anerkannt, so
entsteht im Umfang der Differenz zwischen dem Gewinnsteuerwert und dem handelsrechtlich ausgewiese-
nen Buchwert steuerbares Eigenkapital. Diese Differenzen sind als besteuerte stille Reserven nach Bilanz-
positionen einzeln aufgefuhrt unter Ziffer 18 zu deklarieren. Die steuerlich nicht anerkannte Bildung von stil-
len Reserven fuhrt in der Regel zu einer Aufrechnung beim steuerbaren Reingewinn (vgl. Ziffer 2). Werden
bereits friher besteuerte stille Reserven uber die Erfolgsrechnung aufgeldst, so kann unter Ziffer 4 ein
steuerlicher Abzug geltend gemacht werden.
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19.

20.

21.

23.

Werden in der Handelsbilanz Aktiven zu hoch oder Positionen des Fremdkapitals zu tief bewertet, so ist
das buchmassig ausgewiesene Eigenkapital im Umfang der steuerlich nicht anerkannten Bewertungen zu
vermindern. Diese Differenzen sind als so genannte Minusreserven ebenfalls nach Bilanzpositionen einzeln
unter Ziffer 19 zu deklarieren. Die erfolgswirksame Auflésung der Minusreserven flihrt zu einer gewinnwirk-
samen Aufrechnung unter Ziffer 2 der Steuererklarung.

Verdecktes Eigenkapital

Fremdkapital, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt (Darlehen von Anteilsinhabern,
durch Anteilsinhaber verblirgte Bankdarlehen, etc.), ist Bestandteil des steuerbaren Eigenkapitals. Gemass
Praxis des Kantons Graublinden erachten wir eine maximale Fremdfinanzierung von 80 % des Verkehrs-
wertes der Aktiven als zulassig. Die auf dem verdeckten Eigenkapital angefallenen Zinsen stellen verdeckte
Gewinnausschuttungen dar und sind unter Ziffer 2 dem steuerbaren Reingewinn zuzurechnen.

Gesamtes steuerbares und satzbestimmendes Eigenkapital

Das gesamte steuerbare Eigenkapital setzt sich aus der Summe der Ziffern 18 bis 20 zusammen.

Auf das Ausland entfallender Anteil

Bei teilweiser Steuerpflicht im Ausland ist hier jener Teil des Eigenkapitals zum Abzug zu bringen, welcher
aufgrund einer internationalen Steuerausscheidung dem Ausland zuzuweisen ist.

Auf andere Kantone entfallender Anteil

Bei teilweiser Steuerpflicht in anderen Kantonen ist hier jener Teil des Eigenkapitals zum Abzug zu bringen,
welcher aufgrund einer interkantonalen Steuerausscheidung den anderen Kantonen zuzuweisen ist.

Erganzende Angaben

25.

Verlustverrechnung

Vom Reingewinn der Steuerperiode kdnnen Verlustiberschisse aus den sieben der Steuerperiode voran-
gehenden Geschéftsperioden abgezogen werden, soweit diese nicht bereits mit Reingewinnen der Vorpe-
rioden verrechnet werden konnten. Die Verlustverrechnung ist in Ziffer 25 detailliert nachzuweisen und in
der Summe auf Ziffer 6 zu Ubertragen und mit dem steuerbaren Reingewinn der Steuerperiode zur Ver-
rechnung zu bringen. Wird im Zusammenhang mit einer Sanierung eine Verrechnung von Verlusten, die
vor mehr als sieben Jahren angefallen sind, geltend gemacht, so ist diese gesondert zu dokumentieren
(Art. 86 Abs. 2 StG).
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26.

27.

Frage an Immobiliengesellschaften

Als Immobiliengesellschaft gilt nach den Kriterien des Bundesgerichtes eine Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft, deren statutarischer Zweck oder tatsachliche Tatigkeit zur Hauptsache darin besteht,
Grundstiicke zu erwerben, zu verwalten, zu nutzen und zu veraussern. Sie hat in der Regel folgende Be-
dingungen kumulativ zu erflllen:

1. Der Verkehrswert der Liegenschaft(en) hat mindestens zwei Drittel des Verkehrswertes der Gesamt-
aktiven zu betragen.

2. Mindestens zwei Drittel des Ertrages missen aus den obgenannten Tatigkeiten stammen.

Handanderungen an der stimmenmassigen Mehrheit der Anteilsrechte einer Immobiliengesellschaft gelten
als wirtschaftliche Handanderung und steuerbegriindende Verdusserung bei der Grundstiickgewinnsteuer
(Art. 42 Abs. 2 StG). Zur Frage, ob eine Handanderung in der Deklarationsperiode stattgefunden hat, ist
deshalb von Immobiliengesellschaften Stellung zu nehmen.

Besteuerung von Holding- und Domizilgesellschaften

Die Voraussetzungen fir eine privilegierte Besteuerung als Holding-, Domizil- oder Gemischte Gesellschaft
sind in den Artikeln 89, 89a und 89b des kantonalen Steuergesetzes definiert und in entsprechenden Pra-
xisfestlegungen der Steuerverwaltung erlautert. Wer den Antrag auf privilegierte Besteuerung erhebt, muss
mit der Deklaration auch das ausgeflillte Formular 20 einreichen. Das Formular kann bei der kantonalen
Steuerverwaltung angefordert werden.

Passivgesellschaften

Gesellschaften mit den Merkmalen einer Domizilgesellschaft oder einer gemischten Gesellschaft mit
e Uberwiegenden Passiveinkiinften
e aus in- oder auslandischen Konzerngesellschaften

entrichten neu eine Gewinnsteuer von 8.5 % auf den Gewinnen aus Passiveinkinften (Art. 87 Abs. 3 StG).
Auf den Ubrigen Gewinnen bleiben die Privilegien der Domizil- bzw. gemischten Gesellschaft erhalten. Als
Passiveinkiinfte gelten insbesondere Kapitalertrage, Lizenz- und Patentabgaben, Pachtzinsen sowie Pra-
mien aus Ruckversicherungen. Auskinfte zu den Details der Besteuerung und Deklaration von Passivge-
sellschaften erhalten Sie in der Abteilung Revisorat der Steuerverwaltung (Telefon 081 257 33 60, E-Mail
Revisorat@stv.gr.ch).

Hauptformular Vereine, Stiftungen, librige juristische Personen
mit Sitz im Kanton (Formular 11¢)

12.

10

Verrechnung von Aufwendungen und Mitgliederbeitragen

Mitgliederbeitrage werden nicht zum steuerbaren Gewinn der Vereine gerechnet. Andererseits mussen die-
se Ertrdge mit jenen Aufwendungen verrechnet werden, welche nicht fur die Erzielung steuerbarer Ertrage
entstehen, sondern der Zweckerfullung des Vereins dienen, wie z.B. allg. Verwaltungskosten, Honorar des
Verbandssekretars, Trainerentschadigungen, Kosten der Mitgliederverwaltung, Bank- und Postcheckspe-
sen, Verbandsbeitrage, Unterhalt und Abschreibungen von Mobiliar, Fahrhabe und Gerate etc. Um die Auf-
teilung der Aufwendungen erfassen zu kdnnen, empfiehlt sich fir Vereine mit Geschaftsbetrieb oder er-
tragsbringenden Vereinsanlassen die Flhrung einer Spartenrechnung. Wenn ein Verein auf die Einrei-
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13.

16.

chung einer Spartenrechnung verzichtet, besteht Raum fiir die Annahme, dass die Vereinsmitglieder min-
destens in der Hohe der Mitgliederbeitrage Aufwendungen konsumieren. Der Saldo aus den Mitgliederbei-
tragen und diesen Aufwendungen ist auch im Saldo der Erfolgsrechnung enthalten.

Sind die Ertrédge aus statutarischen Mitgliederbeitrégen groésser als die verrechenbaren Aufwendungen, so
kann im Umfang dieses Ertragsiberschusses der Reingewinn vermindert werden. Dieser Abzug ist in den
Positionen 12.1 — 12.3 zu ermitteln und auf Position 4.2 zu (ibertragen. Uberwiegen die Aufwendungen,
welche nicht mit steuerbaren Ertrdgen im Zusammenhang stehen, so ist dieser Aufwandsiberschuss be-
reits im Saldo der Erfolgsrechnung bertcksichtigt.

Reinvermégen bzw. Eigenkapital

Die Daten sind der Jahresrechnung zu entnehmen. Juristische Personen, welche keine Jahresrechnung
erstellen und dazu auch gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben das Reinvermdgen als Differenz zwischen
Aktiven und Schulden bewertet zu Steuerwerten auszuweisen.

Wird das Reinvermdgen aufgrund einer Jahresrechnung deklariert, so gehéren folgende Positionen dazu:

Reinvermoégen bzw. Eigenkapital gemass Jahresrechnung inkl. Gewinn- und Verlustvortrag

alle Arten von Reserven und Ricklagen

Spezialfonds

Legate.

Diese Positionen sind gesamthaft als Summe in Ziffer 13.1 zu deklarieren. Die offenen Reserven, Rickla-
gen, Fonds und Legate sind zusatzlich einzeln unter Ziffer 13.2 aufzuflihren. Da diese Positionen bereits in
Ziffer 13.1 enthalten sind, durfen sie jedoch nicht mehr auf die Totalspalte Ubertragen werden.

Weitere steuerrechtliche Korrekturen

Als weitere steuerrechtliche Korrekturen sind hier zusatzliche Positionen aus der Bilanz aufzufiihren, die
Eigenkapital darstellen, wie z.B.:

o verdecktes Eigenkapital (siehe Ziffer 19 der Wegleitung zu Formular 11a)
e Bewertungsdifferenzen zwischen Buchwert und Steuerwert

e weitere Fonds.

Von Kérperschaften des kantonalen Privatrechts nach Art. 59 ZGB und Art. 26 ff EGzZGB (Allmend-, Alp-,
Flur-, Wald-, Brunnen-, Wéasserungsgenossenschaften und dergleichen), welche nicht der Buchfihrungs-
pflicht unterliegen und keine Jahresrechnung erstellen, ist das Hilfsformular "Kérperschaften des kantona-
len Privatrechts" (Formular 22) auszufillen und einzureichen.

Personengesellschaften (Formular 11e)

Zu den deklarationspflichtigen Personengesellschaften gehéren die Kollektiv-/Kommanditgesellschaften
sowie die Einfache Gesellschaft. Fir diese Gesellschaftstypen sind fiir die steuerliche Deklaration diesel-
ben Formulare zu verwenden. Es gelten fur alle Personengesellschaften die nachfolgend aufgefihrten
Richtlinien zur Deklaration. Unterschiede werden in der vergleichenden Ubersicht dargestellt.

11
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Vergleich Kollektiv-/Kommanditgesellschaften mit Einfacher Gesellschaft

Kollektiv-/Kommandit-
gesellschaft

Einfache Gesellschaft

Deklaration Die Deklaration durch die Kollektiv- oder | Die Deklaration durch die Einfache Ge-
Kommanditgesellschaft erfolgt mittels | sellschaft erfolgt mittels Formular 11e
Formular 11e "Personengesellschaften". | "Personengesellschaften”. Die Beteiligten
Die Beteiligten deklarieren lhren Anteil in | deklarieren Ihren Anteil in der personli-
der personlichen Steuererklarung. chen Steuererklarung.

Einreichung Steuerverwaltung des

Kantons Graubiinden
Revisorat
Steinbruchstrasse 18
7001 Chur

Quellensteuer-

Die Ruckerstattung der Verrechnungs- | Die Ruckerstattung der Verrechnungs-

Beteiligungen

rickerstattung steuer und des zusatzlichen Steuerriick- | steuer, des zusatzlichen Steuerriickbe-
behalts USA ist durch die Gesellschaft | halts USA und der pauschalen Steueran-
gesamthaft bei der Eidgendssischen | rechnung ist durch die Gesellschafter
Steuerverwaltung zu beantragen (Vst. | anteilméssig bei der Kantonalen Steuer-
mit Form. R 25, US-R mit Form. 826). verwaltung mittels Wertschriftenver-
Die pauschale Steueranrechnung (nicht zeichnis bZV_\_/' Folrmular D_/_'\'1 gelj[end 2u
i N machen. Fur Lizenzgebihren ist das
ruckforderbare Quellensteuer auf auslan- Formular DA-3 (NP) zu verwenden
dischen Wertschriftenertragen) ist durch '
die Gesellschaft gesamthaft mittels
Formular DA-2 bei der Kantonalen Steu-
erverwaltung zu beantragen, fir Lizenz-
gebihren ist das Formular DA-3 (JP) zu
verwenden.

Qualifizierte Der Anspruch auf die reduzierte Besteuerung einer von der Gesellschaft gehaltenen

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft sowie der daraus erziel-
ten Ertrage besteht fir den einzelnen Gesellschafter nur dann, wenn der auf ihn ent-
fallende Anteil am Stamm-, Grund- oder Aktienkapital der Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft 10 % oder mehr betragt. Halt ein Gesellschafter weitere Anteile an
der gleichen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft Gber Beteiligungen an weiteren
Personengesellschaften oder in seinem Privatvermdgen, so werden diese Anteile zur
Ermittlung der personlichen Beteiligungsquote zusammengerechnet, (vgl. Wegleitung
Natirliche Personen).

Erganzende
Formulare

Form. 13 "Wertschriften und Guthaben", Form. 14 "Schuldenverzeichnis", Form. 15
"Liegenschaften", Form. 15.1 "Verdusserungsgewinn Liegenschaft", Form 17 "Ab-
schreibungen und Ruckstellungen”, Form. 19 "Grundlagen fir die Steuerausschei-
dung"

Vgl. Wegleitung
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Einkommen

1.  Reingewinn / -verlust

Anzugeben ist der Reingewinn des im Jahre 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Umfasst dieses
mehr oder weniger als 12 Monate, so findet keine Umrechnung auf ein Jahr statt, sondern es ist auch in
diesem Falle das tatsachliche Ergebnis des massgebenden Geschéftsjahres einzusetzen.

2.  Aufrechnungen

Anzugeben sind:

Steuern vom Einkommen und Vermogen sowie Liegenschaftensteuern (nicht abzugfahig).

Personliche Beitrage der Gesellschafter an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Beitrage an
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Saule) zu Gunsten von Gesellschaftern diirfen nur im Aus-
mass des Arbeitgeberanteils abgezogen werden. Der Arbeitnehmeranteil ist in der persénlichen Steu-
ererklarung geltend zu machen. Nicht abzugsféhig sind séamtliche Beitrdge an anerkannte Formen der
gebundenen Selbstvorsorge (Saule 3a), das sind private Aufwendungen der Gesellschafter.

Zuwendungen fiir Zwecke der Wohlfahrt und fiir gemeinniitzige Zwecke, also auch diejenigen zu
Gunsten des eigenen Geschaftspersonals. Soweit diese Zuwendungen zum Abzug zugelassen sind,
werden sie unter Ziffer 2.1 bertcksichtigt.

Alle Betrage, die zu Lasten der Erfolgsrechnung den offenen Reserven oder irgendwelchen aus
der Bilanz nicht ersichtlichen Reservekonten (z.B. fiktiven Kreditoren, Riickstellungen fiir Eigenver-
sicherung oder fur zukinftige Risiken usw.) gutgeschrieben worden sind.

Geschaftsmassig nicht begriindete Abschreibungen und Riickstellungen. Uber den Umfang der
zulassigen Abschreibungen und Riickstellungen gibt ein entsprechendes Merkblatt Auskunft. Dieses
kann bei Bedarf unentgeltlich bei der kantonalen Steuerverwaltung bezogen werden.

Gewinne aus der Verdausserung von Gegenstidnden des Geschaftsvermogens, soweit sie nicht be-
reits im ausgewiesenen Reingewinn enthalten sind. Als Gewinn gilt die Differenz zwischen dem Buch-
wert des verausserten Gegenstandes und dem Erlos, vermindert um die bei frlheren Veranlagungen
nicht zum Abzug zugelassenen Abschreibungen. Hat die Gesellschaft Gegenstédnde des Geschéfts-
vermogens durch Ubergabe an die Gesellschafter veraussert, so gilt als Erlés der Verkehrswert dieser
Gegenstéande im Zeitpunkt der Ubergabe; wenn den Gesellschaftern ein niedrigerer Preis angerechnet
worden ist, so ist die Differenz zwischen dem angerechneten Preis und dem Verkehrswert einzusetzen.

Buchgewinne aus der Hoherbewertung von Sachen und Rechten: Wenn Gegensténde des Ge-
schaftsvermégens in den Blichern aufgewertet worden sind, so sind die dadurch entstandenen Buch-
gewinne, vermindert um die bei friiheren Veranlagungen nicht zum Abzug zugelassenen Abschreibun-
gen, anzugeben, soweit sie nicht bereits im ausgewiesenen Reingewinn enthalten sind.

Eingédnge aus Verrechnungssteuer und aus ausldndischen Quellensteuern soweit sie nicht als Er-
trag verbucht wurden.

Verrechnungssteuer: Die zu Lasten der Gesellschaft abgezogene Verrechnungssteuer kann bei der
Eidgendssischen Steuerverwaltung, Abteilung Ruckerstattung, 3003 Bern, zurtckverlangt werden, wo
auch das erforderliche Antragsformular R 25 erhaltlich ist. Voraussetzung des Riickerstattungsan-
spruchs ist, dass die verrechnungssteuerbelasteten Einklinfte und die rickforderbaren Verrechungs-
steuerbetrdge ordnungsgemass als Ertrag verbucht werden; es genligt nicht, wenn sie nur in der Steu-
ererklarung als Ertrag deklariert werden. Vgl. die von der genannten Verwaltung herausgegebenen
Merkblatter Gber die Verbuchung der verrechnungssteuerbelasteten Einklnfte (Merkblatt S-02.104 fir
doppelte Buchhaltung und Merkblatt S-02.105 fur einfache Buchhaltung).

Riickforderbare auslandische Quellensteuern: Diese Betrage gehdéren zum Ertrag der auslandi-
schen Kapitalanlagen und sind als Ertrag zu verbuchen. Aus praktischen Griinden wird es aber den
Gesellschaften freigestellt, sie im Jahre des Abzuges oder erst im Jahre der Riickerstattung der Er-
folgsrechnung gutzuschreiben.

13
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Pauschale Steueranrechnung fir auslandische Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen und Lizenz-
geblhren aus bestimmten Staaten (siehe Merkblatt DA-M und Formular DA-2, fir Lizenzgebiihren
Formular DA-3, die bei der Kantonalen Steuerverwaltung, Kanzlei Abteilung Revisorat erhaltlich sind).
Fir die Betrage der pauschalen Steueranrechnung gilt hinsichtlich der Verbuchung das Gleiche wie fur
die ruckforderbaren auslandischen Quellensteuern, d.h. sie sind spatestens im Jahre des Eingangs als
Ertrag zu verbuchen.

Abziige

Als Abziige kommen in Frage:

e Einlagen in die Arbeitsbeschaffungsreserve (ABR) gemass Einlageschein und Kontoauszug, sofern
nicht bereits der Erfolgsrechnung belastet, von Unternehmen, die zur Bildung von ABR berechtigt sind.
(vgl. Kreisschreiben Nr. 6 der Eidgendssischen Steuerverwaltung vom 26. Mai 1989 samt Beilagen).

¢ Im Reingewinn enthaltene Entnahmen aus bereits als Gewinn versteuerten Riickstellungen oder Re-
serven.

e Nachholung friher besteuerter Abschreibungen, soweit diese in den Blichern nicht aktiviert worden
sind.

Gemeinnitzige Zuwendungen an steuerbefreite juristische Personen (Art. 36 lit. i StG) kdnnen nur in der
personlichen Steuererklarung der einzelnen Gesellschafter im Rahmen der Sozialabzuge geltend gemacht
werden.

Gehilter, private Unkostenanteile und Naturalbeziige der Gesellschafter

Gehilter und gehaltsdhnliche Beziige: Ist der Sitz der Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft nicht iden-
tisch mit jenem des Wohnsitzes der Gesellschafter, so ist der Gewinnanteil dem Sitz der Gesellschaft und
das Gehalt der Wohnsitzgemeinde der Gesellschafter zur Besteuerung zuzuweisen. In einer interkantona-
len Ubereinkunft haben die Mehrzahl der Kantone Regeln entwickelt, die festlegen, in welchem Verhaltnis
das Gesamteinkommen je Gesellschafter in Lohn und Gewinn aufgeteilt wird. Der Kanton Graubinden
wendet diese Regeln auch fur die interkommunale Steuerausscheidung an. Diese Zuteilung erfolgt unab-
hangig der tatsachlichen Verbuchung von Lohn und Gewinn. Sie verandert das Gesamteinkommen nicht,
sondern hat einzig Konsequenzen bezlglich der steuerbaren Einkommensquoten je Domizil.

Gesamteinkommen pro Gesellschafter Lohnanteil
aus Gesellschaftsverhiltnis

Bis 29'999.— 100 %
ab 30'000.—- 30'000.—
ab 40'000.— 36'000.—-
ab 50'000.— 40'000.—
ab 80'000.— 60'000.—
ab 100'000.— 75'000.—
ab 150'000.— 90'000.—
ab 200'000.— 108'000.—
ab 300'000.—- 126'000.—
ab 400'000.—- 153'000.—
ab 500'000.— und mehr 180'000.—
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Abweichungen von dieser Regelung sind nur méglich, wenn Abmachungen bestehen, mit welchen alle von
der Ausscheidung betroffenen Gemeinden einverstanden sind.

Private Unkostenanteile und Naturalbeziige der Gesellschafter sind so weit anzugeben, als sie nicht be-
reits der Erfolgsrechnung gutgeschrieben und den Privatkonten belastet worden sind. In Betracht kommen
also die Uberhaupt nicht verbuchten Anteile und Bezlige oder, wenn zu wenig verbucht worden ist, die fur
die Berechnung des steuerbaren Einkommens noch zu bertcksichtigenden Mehrbetrage. Die Naturalbezi-
ge sind hierbei zum Marktwert anzurechnen, d.h. zu dem Betrag, den die Gesellschafter ausserhalb ihres
Geschéaftes dafir hatten bezahlen mussen.

Naheren Aufschluss Uber die Bewertung der Naturalbeziige und der privaten Unkostenanteile gibt das
Merkblatt N1/2007, das insbesondere Ansatze fir die Bewertung der Warenbezlge aus Béackereien und
Konditoreien, Lebensmittelgeschaften, Milchhandlungen, Metzgereien, Restaurants und Hotels sowie Nor-
men flr die Bemessung des Privatanteils an den Autokosten enthalt. Dieses Merkblatt ist in dieser Weglei-
tung integriert.

Mietwert der von Gesellschaftern selbstbewohnten Wohnungen in Liegenschaften der Gesellschaft:
Gemass Art. 22 Abs. 2 StG werden fur die am Wohnsitz dauernd selbstbewohnte Liegenschaft nur 70 %
(Kanton) bzw. 80 % (Bund) des wirklichen Mietwertes besteuert. Sofern die Voraussetzungen erfillt sind,
gilt diese Bestimmung auch fir Teilhaber an Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, welche die Liegen-
schaft der Gesellschaft bewohnen.

Im Fragebogen fir Kollektiv- und Kommanditgesellschaften muss der volle Mietwert entweder bereits im
Reingewinn unter Ziffer 1 enthalten oder aber unter Ziffer 6.3 deklariert sein. Der zulassige Abzug von 30 %
bzw. 20 % ist nicht im Fragebogen der Gesellschaft sondern in der persénlichen Steuererklarung der ein-
zelnen Gesellschafter geltend zu machen.

Vermogen

10.

Fur den Vermdgensstand sind die Verhaltnisse am Ende des in der Steuerperiode 2011 abgeschlossenen
Geschaftsjahres (Art. 68 Abs. 2 StG) massgebend.

Aktiven

10.2: Das Betriebsinventar (Maschinen, Mobilien, Werkzeuge, Fahrzeuge, Instrumente usw.), das zum
Geschaftsvermdgen gehort, wird zu dem fur die Einkommenssteuer massgebenden Wert, in der Regel zum
Buchwert, versteuert. Fur das landwirtschaftliche Betriebsinventar gilt, wenn kein Buchwert vorhanden ist,
der Verkehrswert.

10.3: Vorrate/Warenlager. Der Steuerwert bemisst sich nach dem fir die Einkommenssteuer massgeben-
den Wert, in der Regel nach dem Buchwert.

10.4: Debitoren sind ordentlicherweise mit dem vollen Forderungsbetrag zu deklarieren. Bei bestrittenen
oder unsicheren Forderungen kann dem Grade der Verlustwahrscheinlichkeit angemessen Rechnung ge-
tragen werden. Richtlinien, in welchem Ausmass Delkredere-Rlckstellungen ohne besonderen Nachweis
zugelassen werden, gibt das Merkblatt Gber Abschreibungen und Ruckstellungen im Anhang zur vorliegen-
den Wegleitung. Fir angefangene Arbeiten gelten als Steuerwert die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten.

10.9: Ubrige Aktiven sind zum Verkehrswert einzusetzen.

15
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15.

17.

18.
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Passiven

Es dirfen nur Schulden angegeben werden, die am Ende des Geschéftsjahres tatsachlich bestanden ha-
ben. Nicht als Schulden gelten die Kapitaleinlagen der Gesellschafter sowie die bloss buchmassigen Pas-
siven, denen keine Schuldverpflichtungen zugrunde liegen (z.B. Bewertungsposten, diese sind bereits bei
der Bewertung der Aktiven zu berilcksichtigen).

Auf Verlangen der Veranlagungsbehdrde ist ein detailliertes Verzeichnis der Schulden mit Angaben der
Glaubiger und der geleisteten Sicherheiten einzureichen und die Verzinsung der Schulden nachzuweisen.

Guthaben und Schulden der Gesellschafter gegeniiber der Gesellschaft

Die Guthaben der Teilhaber und Kommanditdre gegeniiber der Gesellschaft, die unter den Passiven als
Schulden der Gesellschaft in Abzug gebracht wurden, sind hier wieder aufzufiihren und zum Reinvermégen
der Gesellschaft hinzuzurechnen, damit sich unter Ziffer 18 der Gesamtbetrag des von den Teilhabern und
Kommanditaren bei der Gesellschaft angelegten Vermbgens ergibt.

Gesellschafteranteile am Einkommen, Eigenmietwert Gesellschafterwohnungen

Die in der Totalkolonne sich ergebenden Totalbetrédge sind von den einzelnen Gesellschaftern in ihren per-
sonlichen Steuererklarungen unter der entsprechenden Ziffer als Einkommen aus selbstandiger Erwerbsta-
tigkeit zu deklarieren. Ergeben sich Verluste, so sind diese in den persdnlichen Steuererklarungen mit ei-
nem davor gesetzten Minuszeichen einzutragen und kénnen mit anderem Einkommen verrechnet werden.

Vergessen Sie nicht die Sozialversicherungsbeitrage richtig zu deklarieren, damit beseitigen Sie Unklarhei-
ten bei der Abstimmung mit der personlichen Steuererklarung und vermeiden Rickfragen.

Gesellschafteranteile am Vermégen

Die sich in den letzten Kolonnen ergebenden Betrage sind von den einzelnen Gesellschaftern in der per-
sonlichen Steuererklarung als Vermogen, das bei Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften angelegt ist, zu
deklarieren.
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Hilfsformulare

Bescheinigung uber Leistungen an Gesellschafter,
Mitglieder der Verwaltung, der Geschaftsfiuhrung sowie
diesen nahe stehenden Personen (Formular 12)

Pro Verwaltungsrat, Aktionar/Gesellschafter und diesen nahe stehenden Personen ist ein separates For-
mular (inklusive Kontokopien, welche die betreffenden Darlehens- und Kontokorrentbeziehungen vollstan-
dig dokumentieren) auszufullen und einzureichen. Wird dieses Formular nicht oder nicht wahrheitsgetreu
ausgeflllt, liegt ein Verstoss gegen die Bescheinigungspflicht vor, welche mit Busse bestraft werden kann
(vgl. Art. 127 f. und 173 StG). Indem Sie das Formular vollstdndig und wahrheitsgetreu ausfiillen und unter-
zeichnen, ersparen Sie sich auch Rickfragen. Sind mehrere Familienmitglieder Beziiger von Leistungen
(Vergltungen, Privatanteile), so ist fir jedes ein Formular auszufillen.

Gesellschaften, die unter einheitlicher wirtschaftlicher Leitung stehen (Stimmenmehrheit), gelten unterein-
ander als nahe stehend. Darlehens- und Kontokorrentbeziehungen zwischen nahe stehenden Gesell-
schaften sind mit Kontokopien zu dokumentieren. Die Bescheinigung muss fiir nahe stehende Gesell-
schaften nicht ausgefiillt werden.

Die Erlauterungen auf dem Formular sollen lhnen helfen, dieses richtig auszufillen. Richtlinien fir die Be-
wertung von Naturalbeziigen und privaten Unkostenanteilen von Beteiligten kdnnen dem Merkblatt Gber
Naturalbezlige von Selbstandigen entnommen werden. Dieses Merkblatt ist ebenfalls in dieser Wegleitung
zu finden (vgl. Inhaltsverzeichnis).

Wertschriften und Guthaben (Formular 13)

Erklarungen auf dem Formular beachten. Speziell: Der Steuerwert der deklarierten Vermégenswerte muss
von den Ubrigen juristischen Personen (Vereine, Stiftungen etc.) sowie den Personengesellschaften (Kol-
lektiv-/Kommanditgesellschaften) deklariert werden. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften mis-
sen den Steuerwert der deklarierten Vermogenswerte nicht angeben.

Schuldenverzeichnis (Formular 14)

Erklarungen auf dem Formular beachten. Neu: Bestehen Schulden gegenliber Gesellschaftern, Beteiligten,
Mitgliedern eines Organs (Verwaltung, Geschéftsleitung, usw.), diesen nahe stehenden Personen (z. B.
Familienangehorige) oder bei wirtschaftlich verbundenen Unternehmungen, so ist dies mit dem Code 01
beim entsprechenden Glaubiger zu deklarieren. Gleichzeitig ist zu diesen Schuldpositionen eine Kopie des
betreffenden Kontoauszuges einzureichen.
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Liegenschaften (Formular 15)

1.

18

Verzeichnis der Liegenschaften
Typen

Kapitalanlageliegenschaften
Liegenschaften, welche als Kapitalanlage der Unternehmung nur mittelbar durch ihren Ertrag die-
nen, z.B. Miethauser.

Handelsobjekte

Liegenschaften von Liegenschaftenhandlern oder Generalbauunternehmern, welche bei diesen
typischerweise Gegenstand der wirtschaftlichen Tatigkeit bilden und deshalb Umlaufsvermdgen
darstellen.

Betriebsliegenschaften

Liegenschaften, die der Unternehmung unmittelbar durch ihre Grundflache oder ihre Raumlichkeit
als Betriebsmittel zur Erreichung des betrieblichen Zweckes dienen, z. B. Lagerplatze, Lagerhau-
ser, Buroraumlichkeiten, Fabriken.

Liegenschaftsertrag

Fir Handelsobjekte und Kapitalanlageliegenschaften ist zum Zwecke der Steuerausscheidung der Nettoer-
trag je Liegenschaft zu ermitteln. FUr Betriebsliegenschaften wird hingegen kein Liegenschaftenertrag be-
rechnet.

Die Bruttoertrage von Handelsobjekten und Kapitalanlageliegenschaften sind den einzelnen Liegenschaf-
ten objektmassig zuzuordnen.

Die zurechenbaren Gewinnungskosten sind ebenfalls objektméassig zuzuordnen. Dazu gehoéren die Un-
terhaltskosten, die Gebiihren, die Liegenschaftensteuern, die Versicherungspramien aber auch die
Abschreibungen, welche direkt den einzelnen Liegenschaften zugeordnet werden kénnen.

Wurde die Verwaltung von Dritten besorgt, so sind die Verwaltungskosten grundsatzlich objektmassig zu
verteilen, ist eine solche Zuordnung nicht moglich, sind sie im Verhaltnis der Bruttoertrage auf die einzelnen
Liegenschaften aufzuteilen. Hat die Steuerpflichtige die Verwaltung selbst besorgt, ist ein pauschaler Ab-
zug von 5 % ohne Nachweis der tatséchlichen Kosten zuldssig. Ubersteigen die geltend gemachten Ver-
waltungskosten 5 % des Bruttoertrages, sind sie zu begriinden bzw. belegmassig nachzuweisen.

Die Schuldzinsen werden proportional im Verhaltnis der Aktiven verlegt. Ausnahme: Die Schuldzinsen fur
Handelsobjekte werden im Regelfall objektmassig zugewiesen. Diese Zuordnung erfolgt auf dem Formular
19 "Grundlagen fur die Steuerausscheidung”, unter Ziffer 4.3 Schuldzinsen.

Die anteiligen Steuern sind ebenfalls in Formular 19 unter Ziffer 4.4 den einzelnen Steuerdomizilen zuzu-
rechnen. Die kantonalen und kommunalen Steuern sind objektmassig zuzuordnen, die Direkte Bundes-
steuer proportional nach einem geeigneten Schllissel, zum Beispiel im Verhaltnis der kantonalen und
kommunalen Steuern, der Bruttoertrage etc.
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Verausserungsgewinn Liegenschaft (Formular 15.1)

Dieses Hilfsformular ist auszuflllen

e von juristischen Personen / Gesellschaften mit Sitz in Graubiinden: fiir jede im Geschéftsjahr ver-
dusserte Liegenschaft im In- und Ausland.

e von auslandischen Gesellschaften mit schweizerischem Hauptsteuerdomizil in Graublinden: fiir jede
im Geschaftsjahr verausserte, in der Schweiz gelegene Liegenschaft.

Anstelle des ausgefilliten Formulars kdnnen auch eigene Aufstellungen mit den entsprechenden Angaben
eingereicht werden. Fir Kapitalanlageliegenschaften und Handelsobjekte von Liegenschaftenhandlern
ist der Kapitalgewinn, fir Betriebsliegenschaften der Wertzuwachsgewinn zu deklarieren.

Angaben uber Beteiligungen (Formular 16)

Dieses Formular ist einzureichen, wenn eine Ermassigung der Gewinnsteuer (Beteiligungsabzug) gemass
Art. 69 und 70 DBG sowie Art. 88 und 88a StG beansprucht wird oder die Gestehungskosten fir eine
massgebliche Beteiligung gedndert haben (auch wenn der Abzug fir die betreffende Periode nicht geltend
gemacht wird).

Kapitalgewinn aus Beteiligungen (Formular 16.1)

Wird eine Beteiligung veraussert, fur welche der Beteiligungsabzug auf dem Kapitalgewinn geméass Art.
88a StG beansprucht werden kann, so ist fir jede ganz oder teilweise verausserte Beteiligung ein Exemp-
lar dieses Formulars auszufillen. Das Ausflllen wird lhnen erleichtert, wenn Sie die Hinweise und Erlaute-
rungen auf dem Formular selbst beachten.

Abschreibungen und Rickstellungen (Formular 17)

Auf diesem Formular sind samtliche Abschreibungen auf Konti / Positionen des Anlagevermégens
(Seite 1), Angaben liber die Bewertung des Warenlagers (Seite 2) sowie Details zu den transitori-
schen Passiven und Riickstellungen (Seite 2) zu deklarieren. Ein Merkblatt iiber Abschreibungen und
Riickstellungen finden Sie dieser Wegleitung beigeflgt.

Die Deklaration zu den einzelnen Formularziffern kann entweder auf dem Formular oder mittels eigenen
Aufstellungen mit allen entsprechenden Angaben oder Kopien der betreffenden Kontoblatter eingereicht
werden.

Mit den folgenden Beispielen soll gezeigt werden, wie das Formular Abschreibungen ausgefiillt werden
muss, wenn auch Sofortabschreibungen bertcksichtigt werden sollen. Sofortabschreibungen kénnen auf
Investitionen des laufenden Jahres (= aktuelles Geschéaftsjahr) und des Vorjahres im Rahmen des Merk-
blattes getatigt werden. Fir die richtige Ermittlung sind bei den Angaben zu Sofortabschreibungen nur jene
Investitionen, fir welche im aktuellen Jahr Sofortabschreibungen geltend gemacht werden, aufzufihren.
Objekte auf denen bereits im Vorjahr die gesamten moéglichen Sofortabschreibungen getatigt wurden, sind
nicht mehr aufzufihren.
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Zeile 1

Anfangsbestand Immobilien 1.1.2010 0
Kauf Liegenschaft 2010* 800’000
Sofortabschreibung Liegenschaft -200°000
Anfangsbestand Immobilien 1.1.2011 600’000
Sofortabschreibung Liegenschaft -120°000
Endbestand Immobilien 31.12.2011 480’000
* Berechtigt zu 40 % Sofortabschreibung entweder im 2010 oder 2011

Zeile 2

Anfangsbestand Installationen 1.1.2010 0
Kauf Installationen 2010* 100’000
Sofortabschreibung Installationen 2010 -5°000
Anfangsbestand Installationen 1.1.2011 95’000
Sofortabschreibung 2011 -60'000
Endbestand Installationen 31.12.2011 35000

* Berechtigt zu 80 % Sofortabschreibung entweder im 2010 oder 2011. Die Sofortabschreibeméglichkeiten wurden nicht vollumfang-
lich ausgenutzt.

Zeile 3

Anfangsbestand Mobilien 1.1.2010 130’000
Ordentliche Abschreibungen 2010* -30°000
Anfangsbestand 1.1.2011 100’000
Kauf Mobilien 2011 50’000
Sofortabschreibung 80 % -40'000
Ordentliche Abschreibung 25 % auf Anfangsbestand -25’000
Endbestand Mobilien 31.12.2011 85’000
*Im 2011 nicht zu deklarieren.

Zeile 4

Anfangsbestand Buromaschinen 1.1.2010 0
Kauf Biromaschinen 2010 60’000
Sofortabschreibung 80 % -48'000
Anfangsbestand Bliromaschinen 1.1.2011 12’000
Kauf Biiromaschinen 2011 40’000
Sofortabschreibung 80 % -32'000
Ordentliche Abschreibung 40 % auf Anfangsbestand -4’800
Endbestand 31.12.2011 15’200
Zeile 5

Anfangsbestand EDV 1.1.2010 75’000
Kauf EDV 2010 40’000
Sofortabschreibung -24°000
Ordentliche Abschreibung 33.333 % auf Anfangsbestand -25°000
Anfangsbestand EDV 1.1.2011 66’000
Kauf EDV 2011 60’000
Sofortabschreibung Rest 2010 -8°000
Sofortabschreibung Kauf 2011 80 % -48°000
Ordentliche Abschreibungen 40 % auf Restbestand -20°000
Endbestand 31.12.2011 50’000
Zeile 6

Anfangsbestand Fahrzeuge 1.1.2010 250’000
Kauf Fahrzeuge 2010 40’000
Sofortabschreibung 2010 -25°000
Ordentliche Abschreibung 40 % auf Anfangsbestand -100°000
Anfangsbestand 1.1.2011 165°000
Kauf Fahrzeuge 2011 60’000
Verkauf Fahrzeuge 2011 -30'000
Sofortabschreibung Rest 2010 -7°000
Sofortabschreibung 2011 -40’000
Ordentliche Abschreibung 40 % auf Restbestand -48’000
Endbestand 31.12.2011 100’000

20



Wegleitung zur Steuererklarung 2011

Abschreibungen und Rickstellungen, Seite 1 (Formular 17)

1 Abschreibungen Geschiftsjahr: Beginn  01.01.2011... Ende  31.12.2011 .
Konto Angaben zu Sofortabschreibungen
Sﬁﬁgg’eﬂz eg"fﬂﬂ?:ﬂ::“;;&;ﬁghgﬁ;f;z Anschaffung / Erstellung Abschreibungen (R:stg bBtlx:t:hw_ttart
B e e o .| szl Cesctagie) wal  im Voriahr ] im Geschafsiahr | Quote | iy e
ren, auf welchen im Geschaftsjahr ordent- ;mzllfenfu(r;egi;kfttz}alﬁreivr\llzlcngoirrl: Sof(t?rrtgzl;ﬂll::lt?bl:l:‘;en égﬁl;eslgzzrgt:tr)]-) (;:r::le gen im GeSChéﬂﬁjahr
liche oder Sofor ibungen vorge-fl ing geltend gemacht wird. auf Objekte, far welche Spalten (Spalte C abziiglich
nommen wurden. _Zus_aizllct]e Formulare im Geschaftsjahr Sofort- D+E in Spalten D und E)
(bei mehr als 6 Konti) sind b_el der kantona- Geschéfts- Preis abschreibungen geltend % von
len Steuerverwaltung erhdltlich. jahr/e gemacht werden.) Spalte C)
Zeile|Spalte A B C Fr. D Fr. E Fr. F % |G Fr.
17| 1601 Immobilien 2010 800'000 200'000 120'000 |40.00 480'000
21| 1500 Installationen 2010 100'000 5'000 60'000 [65.00 35'000
31| 1510 Mobilien & Einrichtungen]f 2011 50'000 40'000 |80.00 10'000
4 [ 1520 Biiromaschinen 2011 40'000 32'000 |80.00 8'000
-5 [| 1521 EDV 2011 100'000 24'000 56'000 |80.00 20'000
-6 [| 1530 Fahrzeuge 2011 100'000 25'000 47'000 |72.00 28'000
Konto (entsprechend Zeilennummer oben) : ; :
Fr. Fr. Fr.
Bilanzwert zu Beginn des Geschéftsjahres 600'000 95'000 100'000
Zugang + + + 50'000
Abgang - - -
Buchwert vor Abschreibungen 600'000 95'000 150'000
Differenz aufgrund Sofortabschreibungen (Summe der Spalten E und G oben) |— 600'000 |- 95'000 |- 50'000
Massgebender Buchwert fiir ordentliche Abschreibungen 100'000
Ordentliche Abschreibungen: -Betrag - - - 25'000
-in Prozenten (des massgeblichen Buchwertes) % % 25.00 %
Zwischentotal 75'000
(Rest-) Buchwert sofortabgeschriebener Objekte (Hertrag von Spalte G oben) |+ 480'000 |+ 35'000 |+ 10'000
Bilanzwert am Ende des Geschéftsjahres 480'000 35'000 85'000
Konto (entsprechend Zeilennummer oben) 4 5 6
Fr. Fr. Fr.
Bilanzwert zu Beginn des Geschéftsjahres 12'000 66'000 165'000
Zugang + 40000 |+ 60'000 |+ 60'000
Abgang - - - 30000
Buchwert vor Abschreibungen 52'000 126'000 195'000
Differenz aufgrund Sofortabschreibungen (Summe der Spalten E und G oben) |- 40'000 |- 76'000 |- 75'000
Massgebender Buchwert fiir ordentliche Abschreibungen 12'000 50'000 120'000
Ordentliche Abschreibungen: -Betrag - 4'800 |- 20'000 |- 48'000
-in Prozenten (des massgeblichen Buchwertes) 40.00 % 40.00 % 40.00 %
Zwischentotal 7'200 30'000 72'000
(Rest-) Buchwert sofortabgeschriebener Objekte (Hertrag von Spalte G oben) |+ 8'000 |+ 20'000 |+ 28'000
Bilanzwert am Ende des Geschaftsjahres 15'200 50'000 100'000
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Grundlagen fir die Steuerausscheidung (Formular 19)

Bestehen fir eine Gesellschaft steuerliche Ankniipfungspunkte auch ausserhalb der Sitzgemeinde, ist die-
ses Formular auszuflllen. Eine beschrankte Steuerpflicht entsteht beispielsweise aufgrund einer Betriebs-
statte oder von Grundeigentum (vgl. Art. 75 StG). Die Deklarationspflicht kann auch durch Einreichung ei-
gener Aufstellungen mit den entsprechenden Angaben erflllt werden.

Das Formular enthdlt Hinweise und eine Anleitung, wie es ausgefullt werden soll. Zu den Punkten
4.3 Schuldzinsen und 4.4 Anteilige Steuern finden Sie prazisierende Hinweise auch bei den Erlauterun-
gen dieser Wegleitung zu Formular 15 Liegenschaften.

Holding und Domizilgesellschaften (Formular 20)

Dieses Formular ist auszufiillen, wenn das Holdingprivileg gemass Art. 89 und 92 StG oder das Domizilpri-
vileg im Sinne von Art. 89a, 89b und 92 StG beansprucht wird. Ergadnzende Angaben zu den Anspruchs-
grundlagen sind in den Praxisfestlegungen zu Holding-, Domizil- und Gemischten Gesellschaften zu finden.

Korperschaften des kantonalen Privatrechts (Formular 22)

Dieses Formular ist nur von Kérperschaften des kantonalen Privatrechts nach Art. 59 ZGB und Art. 26 ff.
EGzZGB (Allmend-, Alp-, Flur-, Wald-, Brunnen-, Wasserungsgenossenschaften usw.) einzureichen, wel-
che keine Jahresrechnung erstellen.
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Zinssatze 2011 fur die Berechnung der geldwerten Leistungen

Die Gewahrung unverzinslicher oder ungentgend verzinster Vorschisse an Aktiondre / Gesellschafter oder
an ihnen nahe stehende Dritte stellt eine geldwerte Leistung dar. Dasselbe gilt fur Gbersetzte Zinsen, die
auf Guthaben der Beteiligten oder ihnen nahe stehenden Personen vergitet werden. Solche geldwerte
Leistungen unterliegen gemass Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b VStG (Bundesgesetz ber die Verrech-
nungssteuer vom 13. Oktober 1965) und Artikel 20 Absatz 1 VStV (Vollziehungsverordnung vom 19. De-
zember 1966) der Verrechnungssteuer von 35 % und sind auf Formular 102 spontan anzumelden.
Fur die Bemessung derselben stellt die Eidg. Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Ver-
rechnungssteuer, Stempelabgaben seit 1. Januar 2011 auf folgende Zinssatze ab:

Zinssatz
1 Fir Vorschiisse an Beteiligte (in Schweizer Franken) mindestens:
1.1 aus Eigenkapital finanziert und wenn kein Fremdkapital 2% %
verzinst werden muss
1.2 aus Fremdkapital finanziert Selbstkosten + Va-Y2 %"
mindestens 2% %
2 Fir Vorschiisse von Beteiligten (in Schweizer Franken)
héchstens:
Wohnbau und Industrie und
Landwirtschaft Gewerbe
2.1 Liegenschaftskredite:
— bis zu einem Kredit in der Hohe der ersten Hypothek,
d.h. % des Verkehrswertes der Liegenschaft 2 % 2% %
— Rest 2% % ** 3% %™
wobei folgende Hochstsatze fiir die Fremdfinanzierung gelten:
e Bauland, Villen, Eigentumswohnungen, Ferienhauser
und Fabrikliegenschaften bis 70 % vom Verkehrswert
e Ubrige Liegenschaften bis 80 % vom Verkehrswert
2.2 Betriebskredite
— bei Handels- und Fabrikationsunternehmen 4% % **
— bei Holding- und Vermdgensverwaltungsgesellschaften 4 %

* - bis und mit CHF 10 Mio. 2 %
- Uber CHF 10 Mio. ¥4 %

** Bei der Berechnung der steuerlich héchstzulassigen Zinsen ist auch das allfallig bestehende verdeckte
Eigenkapital zu beachten. Es wird hierzu auf das Kreisschreiben Nr. 6 der direkten Bundessteuer vom
6. Juni 1997 verwiesen, welches auch fir die Belange der Verrechnungssteuer und Stempelabgaben
massgebend.

23



Wegleitung zur Steuererklarung 2011

Praxisfestlegung
Steuerverwaltung Graubiinden

: . StG 32, 81; ABzStG 18 ff.
Abschreibungen und Riickstellungen

DBG 28, 29, 62, 63

1. ABSCHREIBUNGEN

1.1 Aligemeine Regeln

a) Abschreibungen auf Gegenstanden des Geschaftsvermégens missen geschaftsmas-
sig begriindet sein. Den direkten Abschreibungen gleichgestellt sind Einlagen in
Abschreibungs-, Amortisations-, Erneuerungs- oder Tilgungsfonds (indirekte Abschrei-
bungen).

Die Hohe der Abschreibungssatze, der Zuschlage fiir Uberabschreibungen und die
Sétze fiir die Sofortabschreibungen wurde von der Regierung festgelegt (RB
1256/1993; Kantonsamtsblatt vom 11.6.1993).

b) Die Abschreibungen sind durch eine geordnete Buchhaltung und vollstandige Inventa-
re nachzuweisen. Nicht buchftihrungspflichtige Steuerpflichtige, die keine Buchhaltung
fihren, haben die Abschreibungen in einer fortlaufenden Abschreibungstabelle aufzu-
listen.

c) Die Abschreibungen kénnen vom Buchwert oder vom Anschaffungswert berechnet
werden. Die einmal gewahlte Abschreibungsmethode ist beizubehalten. Wird vom An-
schaffungswert abgeschrieben, sind die Abschreibungssatze, die vom Buchwert aus-
gehen, um die Hélfte zu reduzieren.

d) Die unter Ziffer 1.2 aufgefilhrten Abschreibungssatze entsprechen der normalen
Wertverminderung. Hohere Abschreibungen kénnen steuerlich nur dann zugelassen
werden, wenn die steuerpflichtige Person die héhere Wertverminderung in der Be-
messungsperiode nachweist.

e) Die Wertverminderungen auf Wertschriften und Beteiligungen sind in aller Regel vori-
bergehender Natur. Diesen Wertverminderungen kann nicht mittels Abschreibungen,
sondern lediglich mittels Wertberichtigungen Rechnung getragen werden. Eine Ab-
schreibung ist nur dann zuléssig, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die Wert-
verminderung endgiiltig ist. Die Veranlagungsbehorde kann die geschéaftsmassige Be-
griindetheit der zugelassenen Wertberichtigungen in jeder Steuerperiode (iberpriifen.

f) Die Nachholung von Abschreibungen ist im Rahmen der Verlustverrechnungsmdoglich-
keiten zulassig, sofern die notwendigen Abschreibungen in den betreffenden Jahren
wegen schlechten Geschéaftsganges nicht vorgenommen werden konnten und ein
Nachholbedarf nachgewiesen wird.

g) Die Wertzerlegung eines Aktivums ist steuerlich nicht zuldssig, wenn damit héhere
Abschreibungssétze erwirkt werden sollen.

h) Ubemassige Abschreibungen, welche Uber die Normalsitze und die tatsichliche
Wertverminderung hinausgehen, werden zum steuerbaren Einkommen/Gewinn hin-
zugerechnet und erhéhen damit die Einkommens-/Gewinnsteuerwerte oder werden im
Einmalerledigungsverfahren abgerechnet. Das Einmalerledigungsverfahren besteht in
einem einmaligen Zuschlag zum steuerbaren Einkommen/Gewinn, womit die Progres-
sions- und Zinsvorteile ausgeglichen werden. Die Einkommens-/Gewinnsteuerwerte
werden durch das Einmalerledigungsverfahren nicht veréndert.

1.1.2009
032-01-01.doc P
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Steuerverwaltung GR Abschreibungen und Riickstellungen

)

In der Regel findet fiir die Korrektur iberméssiger Abschreibungen das Einmalerledi-
gungsverfahren Anwendung. Die steuerpflichtige Person kann jedoch die volle Auf-
rechnung mit Korrektur der Einkommens-/Gewinnsteuerwerte verlangen.

Sofortabschreibungen kénnen im Rahmen von Ziffer 1.6 geltend gemacht werden.
Wurden Sofortabschreibungen zugelassen, gilt der Restwert als Anlagewert und kén-
nen weitere Abschreibungen nur von diesem Restwert vorgenommen werden.

Sofortabschreibungen sind nur fiir Objekte mit relativ hoher Wertverminderung zulés-
sig. Fur Wohnhé&user, Geschéftshduser, Baro- und Bankgebdude, Warenhéuser etc.
sind keine Sofortabschreibungen méglich.

Sofortabschreibungen stellen, soweit sie die Normalabschreibungssétze tbersteigen,
ausserordentliche Aufwendungen dar.

Vorliegende Praxisfestlegung findet sowohl fiir die Kantonssteuer als auch fiir die di-
rekte Bundessteuer Anwendung.

Nach dem DBG kénnen Aktiven, die zum Ausgleich von Verlusten aufgewertet wur-
den, nur abgeschrieben werden, wenn die Aufwertung handelsrechtlich zuldssig war
und die Verluste im Zeitpunkt der Abschreibung noch verrechenbar gewesen wéren.

1.2 Abschreibungssatze fiir geschiftliche Betriebe

Es gelten die folgenden Satze fir Normalabschreibungen und Zuschlige fur Uberab-
schreibungen:

Abschreibungssétze | Zuschlag in % der
in % vom Buchwert Uberabschreibung

Wohn- und Personalhduser

- auf Geb&ude allein' 2 45
- auf Gebdude und Land zusammen? 1.5 475
Geschéaftshduser, Biro- und Bankgebaude, Warenh&user,

Kinogebaude.

- auf Gebdude allein’ 4 425
- auf Gebsude und Land zusammen® 3 45

Gebéaude des Gastwirtschaftsgewerbes und der Hotellerie
- auf Gebdude allein’ 6 38.5

— auf Gebdude und Land zusammen? 4 42.5

Fabrikgeb&ude, Lagergebdude und gewerbliche Bauten wie
Werkstatigebaude, Betriebsgaragen, eingebaute Tankanla-
gen, Silos, Treibhduser

— auf Gebaude allein' 8 35.5

- auf Gebdude und Land zusammen? 7 37

Hallenbader, Sportanlagen

- auf Geb&ude allein' 10 325
- auf Geb&ude und Land zusammen® 8 355
Fahmisbauten auf fremdem Grund und Boden 20 20
Gleisanschliisse, Wasserleitungen zu industriellen Zwecken 20 20
Klima- und Kiihlanlagen 20 20

032-01-01.doc
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Abschreibungssatze | Zuschlag in % der
in % vom Buchwert Uberabschreibung

Beliiftungs- und Larmbekampfungseinrichtungen 20 20
Freistehende und transportable Tanks, Container 20 20
Hochregallager und dhnliche Einrichtungen 15 25
Geschéaftsmobiliar, Werkstatt- und Lagereinrichtungen mit 25 18
Mobiliarcharakter

Transportmittel aller Art, ohne Motorfahrzeuge, inkl. Anhan- 30 15
ger

Motorfahrzeuge aller Art 40 10
Immaterielle Werte, die der Erwerbstétigkeit dienen, wie Pa- 40 10

tente, Firmen-, Verlags-, Konzessions-, Lizenz- und andere
Nutzungsrechte, Goodwill

Apparate und Maschinen zu Produktionszwecken, Kiichen- 40 10
maschinen des Gastwirtschaftsgewerbes, Kinoapparaturen,

Verkaufsautomaten

Datenverarbeitungsanlagen, Bliromaschinen, Software 40 10
Automatische Steuerungssysteme, Sicherheitseinrichtun- 40 10
gen, elektronische Mess- und Priifgerate

Maschinen, die vorwiegend im Schichtbetrieb eingesetzt 45 7.5
sind, oder die unter besonderen Bedingungen arbeiten

Werkzeuge, Werkgeschirr, Maschinenwerkzeuge, Geréte, 45 7.5
Gebinde, Gertistmaterial, Paletten

Geschirr und Wasche im Hotel- und Gastwirtschaftsgewer- 45 7.5
be

Der héhere Abschreibungssatz fir Gebaude allein setzt voraus, dass Gebaude und Land separat bilanziert werden. Auf
dem Land kénnen in diesem Fall steuerlich keine Abschreibungen vorgenommen werden.

Dieser Satz ist anzuwenden, wenn Gebdude und Land zusammen bilanziert werden. Es darf jedoch nicht unter
den Anlagewert bzw. den tieferen wirklichen Wert des Landes abgeschrieben werden.

1.3 Abschreibungssitze fiir Luftseilbahnen, Skilifte etc.

Die Abschreibungssatze fiir Luftseilbahnen, Skilifte etc. werden in einer separaten Pra-
xisfestlegung aufgefiihrt (032-01-02).

1.4 Landwirtschaftliche Betriebe

Fir landwirtschaftliche Betriebe findet das Merkblatt der Eidgenéssischen Steuerverwal-
tung Uber Abschreibungen (A/1993, Land-/Forstwirtschaft) Anwendung. Die Abschrei-
bungssétze werden in der Wegleitung fur landwirtschaftliche Betriebsinhaber aufgefiihrt.

032-01-01.doc
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1.5 Sonderfille
a) Energiesparende Einrichtungen

Waérmeisolierungen an bestehenden Gebaduden, Anlagen zur Umstellung des Hei-
zungssystems oder zur Nutzbarmachung der Sonnenenergie sowie andere energie-
sparende Vorkehrungen kénnen im ersten und zweiten Jahr bis zu 50 % vom Buch-
wert und in den darauf folgenden Jahren zu den fiir die betreffenden Anlagen tblichen
Satzen abgeschrieben werden.

b) Umweltschutzanlagen

Gewidsser-, Larmschutz- und Abluftreinigungsanlagen kénnen im ersten und im zwei-
ten Jahr bis zu 50 % vom Buchwert und in den darauf folgenden Jahren zu den fiir die
betreffenden Anlagen tblichen Satzen abgeschrieben werden.

1.6 Sofortabschreibungen

Auf Gltern des Anlagevermdgens, die einem erheblichen Wertverlust unterliegen, kdn-
nen im Anschaffungs- oder Erstellungsjahr sowie im darauf folgenden Jahr oder im Fer-
tigstellungsjahr sowie im darauf folgenden Jahr Sofortabschreibungen geltend gemacht
werden. Die Sofortabschreibungen sind vom Anlagewert/den Investitionskosten ohne
Boden vorzunehmen.

Fur geschiftliche Betriebe sind folgende Sofortabschreibungen zulassig:

Immaterielle Werte und bewegliche Gegensténde, wie Mobilien, Fahrzeuge, EDV- 80 %
Anlagen, Lagereinrichtungen, Produktionsanlagen etc

Fabrikgeb&ude, Lagerhduser und gewerbliche Bauten wie Werkstattgebdude, Be- 60 %
triebsgaragen, Treibhauser etc.

Gebéude des Gastwirtschaftsgewerbes und der Hotellerie sowie Personalhduser 40 %

Fur landwirtschaftliche Betriebe, die nach Buchhaltung oder nach Aufzeichnungen
veranlagt werden, kdnnen die Sofortabschreibungen wie folgt geltend gemacht werden:

Mechanische Einrichtungen, Maschinen und Geréte 80 %
Pflanzen 60 %
Geb&ude 60 %
Meliorationen 40 %

Die Ansétze fur Luftseilbahnen, Skilifte etc. sind in einer separaten Praxisfestlegung
aufgelistet (032-01-02.doc).

2. RUCKSTELLUNGEN

2.1 Warenlager

Pauschale Rickstellungen auf dem Warenlager kénnen vorgenommen werden, wenn
das Warenlager vollstdndig und genau aufgenommen wurde. Das Warenlager ist zu den

032-01-01.doc 4
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Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder, wenn der ortsiibliche Markiwert geringer
ist, nach diesem zu bewerten.

Auf dem Wert des Warenlagers werden 33% % als privilegierte und im Zeitpunkt der
Aufnung nicht zu versteuernde Reserve zugelassen. Geht der Wert des Warenlagers
zuriick, erméssigt sich auch die privilegierte Reserve auf héchstens 33%: % des neuen
Inventarwertes. Liegenschaften gelten nicht als Ware; ebenso wenig Erzeugnisse, die
im festen Auftrag Dritter hergestelit werden (angefangene und fertige Arbeiten).

2.2 Geschiftsguthaben

Steuerpflichtigen Personen, die eine ordnungsgeméss gefihrte Buchhaltung oder ver-
gleichbare Aufzeichnungen vorlegen, wird ohne nahere Priifung die Bildung einer so
genannten Delkredere-Rlckstellung in Form einer Pauschale gestattet. Diese Pauscha-
le betragt:

— 5 % fir inlandische Guthaben
— 10 % fir ausléndische Guthaben

Héhere Riickstellungen sind steuerlich nur zuldssig, wenn die geschaftsmassige Be-
grindetheit fir den ganzen Betrag nachgewiesen wird.

2.3 Garantieverpflichtungen

Steuerpflichtige Personen, welche fir erbrachte Leistungen Garantieverpflichtungen ein-
gehen miissen, kénnen — ohne besonderen Nachweis — eine Riickstellung von héchs-
tens 2 % des garantiepflichtigen Umsatzes beanspruchen. Héhere Rickstellungen sind
steuerlich nur zuldssig, wenn die geschaftsmassige Begriindetheit fiir den ganzen Be-
trag nachgewiesen wird.

2.4 Grossreparaturen

Ruckstellungen fiir kiinftige Grossreparaturen kénnen jahrlich im Umfang von 0.5 % des
Buchwertes gebildet werden. Sie dirfen maximal 10 % des Buchwertes betragen. Ge-
bildete Riickstellungen sind bei der Ausfiihrung von Grossreparaturen zu beanspruchen.

3. RUCKLAGEN FUR FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTEN

Zum geschéaftsmassig begriindeten Aufwand gehéren auch die Ricklagen fur kiinftige
Forschungs- und Entwicklungskosten. Geméss den regierungsrétlichen Ausfiihrungsbe-
stimmungen (AbzStG 12 ff.) kdnnen die Riicklagen nur bezogen auf konkrete Projekte
oder Produkte gebildet werden. Die Unternehmung hat zu belegen, dass die entspre-
chenden Ausgaben in einem Zeitraum von rund fiinf Jahren anfallen werden.

Die Ricklagen diirfen jahrlich 10% des steuerbaren Gewinnes (vor Abzug der Riicklage)
und insgesamt den Betrag von Fr. 1 Mio. nicht Gbersteigen.

Die Riicklagen sind erfolgswirksam aufzulésen, wenn innerhalb des genannten Zeitrau-
mes keine Aufwendungen fir Forschung und Entwicklung getétigt werden. Werden die
entsprechenden Aufwendungen getétigt, sind sie zulasten der Riicklage zu verbuchen.

032-01-01.doc 5
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Praxisfestlegung
Steuerverwaltung Graubiinden

Abschreibungssatze fiir Luftseilbahnen,
Skilifte etc.

StG 321lit. a, 81 1lit. b
DBG 28, 62

1. ALLGEMEINE REGELN

Die allgemeinen Regeln fiir Abschreibungen geméss der Praxisfestlegung Uber Ab-
schreibungen und Riickstellungen (32-01-01) finden auch auf Luftseilbahnen, Skilifte
etc. Anwendung. Die H6he der Abschreibungen fiir Luftseilbahnen, Skilifte etc. wird im

Folgenden in dieser Praxisfestlegung geregelt.

2. ABSCHREIBUNGSSATZE FUR LUFTSEILBAHNEN

Es gelten die folgenden Sitze fiir Normalabschreibungen und Zuschlage fur Uberab-

schreibungen:
Abschreibungssétze in % Zuschlag in % der

vom Anschaffungswert Uberabschreibung

Pendel- Umlauf-

bahnen bahnen
Grundstlicke und Rechte 3 3 38.5
Geb&ude und Land zusammen 4 4 35.5
Mechanische Einrichtungen 10 10 20
Elektrische Einrichtungen 10 10 20
Zwischenstiitzen und Fundamente 4 4 35.5
Tragseile 10 10 20
Zug- und Gegenseile 20 - 10
Férder- bzw. Zugseile - 30 5
Spannseile 30 30 5
Hilfsseile 20 30 10/5
Seiltrag- und Druckrollen 15 25 15/6.5
Fernmelde- und Sicherungsanlagen 20 20 10
Kabinen, Sessel, Hilfswagen 10 20 20/10
Warentransportbehélter 20 20 10
Mobiliar 12.5 12.5 18
Gelandefahrzeuge mit besonderem Verschleiss 25 25 6.5
Maschinen 15 15 15

1.1.2008 Bu/HM
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Abschreibungssatze fiir Luftseilbahnen,
Steuerverwaltung GR Skilifte etc.

Fir Nebenbetriebe, Bauten, Pistenfahrzeuge etc. gelten die nachfolgenden Abschrei-

bungssétze:
Abschreibungssétze in Zuschlag in % der
% vom Anschaffungs- Uberabschreibung
wert
Gebé&ude allein 3 385
Gebéaude und Land zusammen 2 425
Installationen, Maschinen, Mobiliar 12.5 18
Fir Pisten und Wege erfaorderliche Bauwerke wie Briicken, 20 10
Galerien, Tunnels, Stiitzmauern, Geldndegestaltungen etc.
Baumaschinen 20 10
Pistenfahrzeuge 25 6.5
Material fir Pistenmarkierungen 25 6.5
Beschneiungsanlagen 25 6.5

Skilifte und Sesselbahnen kdnnen insgesamt zum pauschalen Satz von 12 % (Zu-
schlag fiir Uberabschreibung 17 %) abgeschrieben werden. Werden die einzelnen Anla-
geteile separat abgeschrieben, finden die fir Umlaufbahnen geltenden Ansétze Anwen-
dung. Skiliftbiigel kdnnen dann zu 35 % (Zuschlag fur Uberabschreibung 5 %) abge-
schrieben werden.

3. SOFORTABSCHREIBUNGEN

Fir Luftseilbahnen, Skilifte etc. kénnen die folgenden Sofortabschreibungen vorgenom-

men werden:
— Pendelbahnen, Umlaufbahnen
— Einrichtungen, bewegliche Gegenstande, Maschinen etc. 80 %
— Gebéude, Zwischenstiitzen und Fundamente 40 %
— Pisten und Wege 80 %
— Skilifte 60 %
— Hotels und Restaurants 40 %

032-01-02.doc
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KANTONALE STEUERN
DIREKTE BUNDESSTEUER

Merkblatt

Merkblatt N1/2007

Naturalbezlige von Selbststandigerwerbenden

iiber die Bewertung der Naturalbeziige und der privaten Unkostenanteile von

Geschiftsinhaberinnen und Geschaftsinhabern

Vorbemerkungen

a) Die in diesem Merkblatt enthaltenen Ansatze gelten erstmals fiir
die nach dem 30. Juni 2007 abgeschlossenen Geschiftsjahre;
fiir die Geschaftsjahre mit Abschlusstag 30. Juni 2007 oder friher
ist noch das Merkblatt N 1/2001 massgebend.

b) Die hiernach angegebenen Pauschalbetrage stellen Durchschnitts-

ansatze dar, von denen in ausgesprochenen Sonderfallen nach
oben oder nach unten abgewichen werden kann.

1. Warenbeziige

Die Warenbezilige aus dem eigenen Betrieb sind mit dem Betrag an-
zurechnen, den die steuerpflichtige Person ausserhalb ihres Geschaf-
tes dafir hatte bezahlen mussen. In den nachstehenden Branchen
sind in der Regel wie folgt zu bewerten:

a) Backereien und Konditoreien

Erwachsene  Kinder im Alter von ... Jahren *
bis 6 uber 613  Uber 13-18
CHF CHF CHF CHF
ImJahr.......cccoevnnn. 3000.— 720.— 1500- 2220.-
Im Monat.................. 250~ 60.— 125.- 185.-

Flir Betriebe mit Tea-Room erhghen sich die Ansitze um 20 %; aus-
serdem sind fiir Tabakwaren pro rauchende Person normalerweise
CHF 1500-2200 pro Jahr anzurechnen. Werden auch Mahlzeiten
abgegeben, so sind in der Regel die Ansdtze fur Restaurants und
Hotels anzuwenden (Buchstabe e hiernach).

Wenn in erheblichem Umfang auch andere Lebensmittel gefihrt
werden, so sind die Ansatze fur Lebensmittelgeschéfte (Buchstabe b
hiernach) anzuwenden.

b) Lebensmittelgeschifte

Erwachsene  Kinder im Alter von ... Jahren*
bis 6 Uber 6-13  Gber 13-18
CHF CHF CHF CHF
Im Jahr...cccveceeieienne 5280.— 1320.- 2640- 3960.—
Im Monat........ccccce... 440.- 110.— 220.—- 330.-

Zuschlag fur Tabakwaren: CHF 1500-2200 pro rauchende Person
Abziige fur nicht gefuhrte Waren (im Jahr):

— Frische Gemuise..... 300.- 75~ 150.—- 225.-
— Frische Friichte....... 300.— 75~ 150.— 225.—
— Fleisch- und
Waurstwaren .......... 500~ 125~ 250.— 375.—-
¢) Milchhandlungen
Erwachsene  Kinder im Alter von ... Jahren *
bis 6 Uber 6-13  (ber 13-18
CHF CHF CHF CHF
T, O 2460~ 600~ 1200~ 1800.—
50.—- 100.— 150.—
Zuschlage fur zusatzlich gefiihrte Waren (im Jahr):
— Frische Gemuse..... 300.—- 75— 150.— 225.—
— Frische Friichte 300.— 75~ 150.— 225.—
— Wurstwaren .......... 200.— 50.- 100.— 150.—

Werden in ausgedehntem Masse Lebens- sowie Wasch- und Reini-
gungsmittel gefihrt, so sind die Ansdtze fiir Lebensmittelgeschafte
(Buchstabe b hiervor) anzuwenden.

Fur Késereien und Sennereien ohne Verkaufsladen gelten in der
Regel die Hélfte der vorstehenden Ansétze.

d) Metzgereien Erwachsene  Kinder im Alter von ... Jahren*®
Ober3-6  Uber6-13  tber 13-18
CHF CHF CHF CHF
2760.—- 660.— 1380.— 2040.-
230.- 55— 115.- 170.-

e) Restaurants und Hotels

Erwachsene  Kinder im Alter von ... Jahren*
bis 6 tber 6-13  Uber 13-18
CHF CHF CHF CHF
Im Jahr.....coocvnenne 6480.— 1620~ 3240.- 4860.—
Im Monat.........cc....... 540.— 135.— 270.— 405.-

Die Ansatze umfassen nur den Wert der Warenbeziige. Die Ubrigen
Naturalbeziige und die privaten Unkostenanteile (siehe insbesondere
die Ziffern 2, 3 und 4 hiernach) sind gesondert zu bewerten.

Tabakwaren

In den Ansatzen ist der Bezug von Tabakwaren nicht inbegriffen; pro
rauchende Person sind in der Regel CHF 1500—2200 im Jahr zusatz-
lich anzurechnen.

2. Mietwert der Wohnung

Der Mietwert der Wohnung im eigenen Hause ist von Fall zu Fall nach
den ortstblichen Mietzinsen fur eine entsprechende Wohnung zu
bestimmen. Dabei ist dort, wo einzelne Rdume sowohl geschéftlichen
als auch privaten Zwecken dienen, z.B. im Gastgewerbe, auch ein
angemessener Anteil an diesen Gemeinschaftsraumen (Wohnréume,
Ktiche, Bad, WC) mitzuberiicksichtigen.

3. Privatanteil an den Kosten fiir Heizung,
Beleuchtung, Reinigung, moderne Kommunika-
tionsmittel usw.

Fur Heizung, elektrischen Strom, Gas, Reinigungsmaterial, Wasche-
reinigung, Haushaltartikel, moderne Kommunikationsmittel, Radio
und Fernsehen sind in der Regel folgende Betrdge als Privatanteil
an den Unkosten anzurechnen, sofern sémtliche den Privathaus-
halt betreffenden Ausgaben fir diese Zwecke dem Betrieb belastet
worden sind:

Haushalt mit Zuschlag pro wei- Zuschlag

1 Erwachsenen tere/n Erwachsene/n  pro Kind

CHF CHF CHF
ImJahr.................. 3540.— 900.— 600.—
Im Monat.........ccoeume 295.- 75.- 50.-

4, Privatanteil an den L6hnen des Geschafts-
personals

Arbeiten Geschaftsangestellte zum Teil fUr die privaten BedUrfnisse
der/des Geschéftsinhaberin/Geschaftsinhabers und ihrer/seiner Fami-
lie (Zubereitung der Verpflegung, Besorgung der privaten Rume und
Wasche usw.), so ist ein den Verhéltnissen entsprechender Teil der
Loéhne als Privatanteil anzurechnen.

* Massgebend ist das Alter der Kinder zu Beginn jedes Geschaftsjahres.
Bei Familien mit mehr als 3 Kindern sind vom Totalwert der
Kinderansatze abzuziehen: bei 4 Kindern 10 %, bei 5 Kindern 20%,
bei 6 und mehr Kindern 30%.

605.040.58d
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5. Privatanteil an den Autokosten

Der Privatanteil an den Autokosten kann entweder effektiv oder
pauschal ermittelt werden.

a) Effektive Ermittlung

Koénnen die gesamten Betriebskosten des zum Teil privat genltz-
ten Fahrzeuges und die geschaftlich sowie privat zurlickgelegten
Kilometer anhand eines Bordbuches nachgewiesen werden, sind die
effektiven Kosten proportional auf die geschaftlich und privat zu-
rickgelegten Kilometer aufzuteilen.

b) Pauschale Ermittlung

Konnen die gesamten Betriebskosten des zum Teil privat geniitzten
Fahrzeuges und die geschaftlich sowie privat zuriickgelegten Kilo-
meter anhand eines Bordbuches nicht nachgewiesen werden, ist
pro Monat 0,8% des Kaufpreises (exkl. MWST), mindestens aber
CHF 150 zu deklarieren.

6. Selbstkostenabzug fiir Naturalléhne der Arbeitnehmenden

Die dem Geschaftspersonal ausgerichteten Naturallshne (Verpfle-
gung, Unterkunft) sind dem Geschaft zu den Selbstkasten zu belas-
ten, nicht zu den flr die Arbeitnehmenden geltenden Pauschalan-
satzen.

Sind die Selbstkosten nicht bekannt und werden sie auch nicht auf
Grund eines so genannten Haushaltkontos ermittelt, so kénnen fur
die Verpflegung pro Person in der Regel folgende Betrage abgezo-
gen werden:

Tag/CHF Monat/CHF  Jahr/CHF
Im Gastwirtschaftsgewerbe............ 16— 480.—- 5760.—
In andern Gewerben...................... 17— 510.— 6120.—

Fur die Unterkunft (Miete, Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Wasche
usw.) kommt im Allgemeinen kein besonderer Lohnabzug in Betracht,
da diese Kosten in der Regel bereits unter den Ubrigen Geschaftsun-
kosten (Geb&udeunterhalt, Hypothekarzinsen, allgemeine Unkosten
usw.) berlicksichtigt sind.

Merkblatt N 1/2007

32




	Grüezi, salve und allegra
	Abkürzungen
	Deklaration
	Bemessung
	Einreichefrist
	Deklarationssoftware
	Beilagen
	Fehlende Formulare
	Steuerberechnung
	Bescheinigungspflicht
	NichteinreichenErmessenstaxation
	Weitere Informationen

	Hauptformular Kapitalgesellschaften und Genossenschaften (Formular 11a)
	Reingewinn
	1. Reingewinn / -verlust
	2. Aufrechnungen
	Abschreibungen und Rückstellungen
	Zuweisungen an die Reserven
	Zinsen auf verdecktem Eigenkapital
	Freiwillige Zuwendungen 
	Geldwerte Leistungen
	Verbuchung der Eingänge aus Verrechnungssteuern und aus ausländischen Quellensteuern
	Gewinne aus der Veräusserung von Gegenständen des Anlagevermögens
	Buchgewinne aus der Höherbewertung von Sachen und Rechten

	4. Abzüge
	6. Verlustverrechnung
	8. Auf das Ausland entfallender Anteil
	10. Auf andere Kantone entfallender Anteil
	11. In Graubünden steuerbarer Reingewinn / -verlust
	12. Beteiligungsabzug

	Kapital und Reserven
	14. Einbezahltes Gesellschafts- oder Genossenschaftskapital
	15. Offene Reserven
	18. Als Gewinn versteuerte stille Reserven
	19. Verdecktes Eigenkapital
	20. Gesamtes steuerbares und satzbestimmendes Eigenkapital
	21. Auf das Ausland entfallender Anteil
	23. Auf andere Kantone entfallender Anteil

	Ergänzende Angaben
	25. Verlustverrechnung
	26. Frage an Immobiliengesellschaften
	27. Besteuerung von Holding- und Domizilgesellschaften
	Passivgesellschaften


	Hauptformular Vereine, Stiftungen, übrige juristische Personenmit Sitz im Kanton (Formular 11c)
	12. Verrechnung von Aufwendungen und Mitgliederbeiträgen
	13. Reinvermögen bzw. Eigenkapital
	16. Weitere steuerrechtliche Korrekturen

	Personengesellschaften (Formular 11e)
	Einkommen
	1. Reingewinn / -verlust
	2. Aufrechnungen
	4. Abzüge
	6. Gehälter, private Unkostenanteile und Naturalbezüge der Gesellschafter

	Vermögen
	10. Aktiven
	12. Passiven
	15. Guthaben und Schulden der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft
	17. Gesellschafteranteile am Einkommen, Eigenmietwert Gesellschafterwohnungen
	18. Gesellschafteranteile am Vermögen


	Hilfsformulare
	Bescheinigung über Leistungen an Gesellschafter, Mitglieder der Verwaltung, der Geschäftsführung sowie diesen nahe stehenden Personen (Formular 12)
	Wertschriften und Guthaben (Formular 13)
	Schuldenverzeichnis (Formular 14)
	Liegenschaften (Formular 15)
	1. Verzeichnis der Liegenschaften
	Typen
	2. Liegenschaftsertrag

	Veräusserungsgewinn Liegenschaft (Formular 15.1)
	Angaben über Beteiligungen (Formular 16)
	Kapitalgewinn aus Beteiligungen (Formular 16.1)
	Abschreibungen und Rückstellungen (Formular 17)
	Abschreibungen und Rückstellungen, Seite 1 (Formular 17)
	Grundlagen für die Steuerausscheidung (Formular 19)
	Holding und Domizilgesellschaften (Formular 20)
	Körperschaften des kantonalen Privatrechts (Formular 22)

	Zinssätze 2011 für die Berechnung der geldwerten Leistungen



